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Deutsch-englische Verträge im  K riegsfä lle  nach englischem 
und  in te rna tiona lem  Rechte.

V on Dr. H a n s  W e h b e rg ,  Düsseldorf.
D ie S te llung  der Banken im  W irtschafts leben des alten 

Aegyptens.
Von Telegraphend irekto r D r. F r ie d r ic h  P r e is ig k e ,  

Strasshurg i. E.

Deutsch-englische Verträge im Kriegsfälle 
nach englischem und internationalem Rechte.

Von D r. Hans Wehberg. Düsseldorf.

Auf der zweiten Haager Friedenskonferenz wurde 
auf den Antrag der deutschen Delegation in die Anlage 
zum „Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche’ 
des Landkrieges”  als Artike l 23 h folgender Zusatz auf
genommen: „Es ist untersagt: die Aufhebung oder zeit
weilige Ausserkraftsetzung der Rechte und Forderungen 
von Angehörigen der Gegenpartei oder die Ausschliessung 
ihrer Klagbarkeit.”  Dieser A rtike l hat seit der zweiten 
Haager Friedenskonferenz eine doppelte Bedeutung ge
habt, einmal insofern, als sich im Anschluss an ihn eine 
hochinteressante Kontroverse über die Tragweite dieser 
Bestimmung in  der internationalrechtlichen Literatur ent- 
sponnen hat, dann auch deshalb, weil er immer mehr der 
Ausgangspunkt einer Bewegung zu sein scheint, die dar
nach strebt, die gesamten Wirkungen des Krieges auf P rivat
verträge in einem internationalen Vertrage festzulegen. 
Zu diesem letzteren Zwecke hat insbesondere das berühmte 
Ins titu t de droit international 1909 eine Kommission ein
gesetzt, zu deren Berichterstatter der bekannte Pariser 
Professor P o 1 i t  i s ernannt wurde. Dieser hat auf der 
Pariser Tagung des Instituts von 1910 einen ausführlichen 
Vorbericht eingereicht. Im  folgenden werde ich einen 
Ueberblick über die historische Entwicklung und die gegen
wärtige Regelung der hier zur Erörterung stehenden Fragen 
geben.

•Zunächst g ilt es die Stellungnahme der einzelnen 
Staaten zu den Privatverträgen zwischen Untertanen 
kriegführender Länder in der Zeit b is  z u r  z w e i t e n  
H a a g e r  F r i e d e n s k o n f e r e n z  zu charakteri-

D iskon t-P o litik .
V on B ankier G e o rg  H e rm a n n  L o  e w y , R aw itsch. 

G erich tliche Entscheidungeü.

S tatistischer T e il.
D ie Reichsbank im  M onat J u li 1912.

sieren. Am interessantesten ist in dieser Hinsicht die eng
lisch-amerikanische Theorie* 1).

Nach englisch-amerikanischem Rechte unterbricht der: 
Krieg alle Handelsbeziehungen zwischen den Untertanen 
kriegführender Länder. Daraus folgt:

1. Alle w ä h r e n d  des Krieges zwischen feindlichen 
Untertanen geschlossenen Verträge sind ohne weiteres 
nichtig. Ausgenommen sind nur die sogenannten „com- 
mercia belli” , das sind Verträge, die unter dem Drucke 
und der Notwendigkeit des Krieges geschlossen werden. 
Der Regierung steht es frei, in einzelnen Fällen Ausnahmen 
von dem Verbote jeglichen Handelsverkehres m it den 
feindlichen Untertanen zu gestatten. Man unterscheidet 
h ier die sogenannten licences générales und die licences 
spéciales oder individuelles. Die ersteren geben eine all
gemeine, unbegrenzte Erlaubnis zum Handelsverkehre 
m it den feindlichen Untertanen und werden von der Re
gierung selbst erlassen. Die letzteren gestatten den Handel 
nur in einem beschränkten, genau bestimmten Umfange 
und werden von den militärischen Kommandanten erteilt.

2. Was die vor dem Kriege geschlossenen Verträge 
anlangt, so g ilt die Regel, dass sie an und für sich gültig 
bleiben. Sie sind aber während des Krieges klaglos und leben 
erst nach dem Friedensschlüsse wieder auf. Zinsen eines 
Darlehens laufen während des Krieges nicht. Wenn eine 
Frist vereinbart ist, während der die Forderung eingeklagt 
werden muss, so w ird der Lauf der Frist nach der herr
schenden Anschauung für die Zeit des Krieges gehemmt

r) V g l. insbesondere W estlake, In te rn a tio n a l law , I I ,  W ar, 
1907, S. 44 f f ;  L a t if i,  E ffe c ts  o f w a r on p ro pe rty , London, 
1909, S. 50 f f ;  Schirrm acher, Das bü rge rliche  R ech t Englands, 
I . ,  B e rlin , 1906; G oldschm idt, P r iv a tre c h tlic h e  Beziehungen 
zwischen einem E ng länder un d  einem A usländer im  K riegs
fä lle  in  „Z e its c h r if t  fü r  V ö lk e rre c h t und  B undesstaa tsrech t",
I .  S. 353 ff.
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(so W e s tla k e , S. 49, aber vgl. auch die an dieser Stelle 
angeführten entgegengesetzten Entscheidungen). Bricht 
in England ein Konkurs aus, so kann ein feindlicher Aus
länder zwar seine Forderung geltend machen, erhält jedoch 
während des Krieges keine Konkursdividende.

In  bestimmten Fällen werden jedoch auch die v o r  
dem Kriege geschlossenen Verträge zwischen Untertanen 
feindlicher Länder während des Krieges nichtig: In  erster 
Linie sind hier diejenigen Verträge zu nennen, die dem 
Feinde Unterstützung gewähren sollen, insbesondere Ver
träge betreffend die Lieferung von Kriegsmaterial-,

Auch die vor dem Kriege zwischen Angehörigen feind
licher Länder geschlossenen flandelsgesellschaften (com- 
mercial partnerships im Gegensätze zu den Corporations, 
die juristische Persönlichkeit besitzen) werden durch den 
Kriegsbeginn ohne weiteres aufgelöst, weil Handelsgesell
schaften notwendigerweise einen fortwährenden Handels
verkehr der Gesellschafter untereinander voraussetzen. 
Beim Friedensschlüsse kann jedoch jeder Gesellschafter 
auf die Herausgabe seines Anteils an dem Gesellschafts
verhältnis klagen.

Im  Gegensätze zu den Handelsgesellschaften werden 
die juristischen Korporationen, die eine von den 
Mitgliedern unabhängige Existenz haben, durch den Kriegs
beginn in ihrem Bestand im  allgemeinen nicht berührt. 
Nur wenn z. B. eine Kompagnie nur aus 7 Aktionären 
besteht, so hört die Gesellschaft auf zu bestehen, wenn 
einer der sieben Aktionäre einem fremden Staate angehört, 
m it dem die Regierung, deren Untertanen die anderen 
Aktionäre sind, in Krieg gerät. Dann fühlen sich die sieben 
Aktionäre nicht mehr als Genossen. Die Kompagnie be
sitzt dann nicht mehr sieben wirkliche Aktionäre.

Dagegen werden die Aktionäre stets insoweit be
troffen, als sie während des Krieges keine Rente beziehen.

Nichtig sind schliesslich auch alle sogenannten ,,exe- 
cuted or executory”  Kontrakte, d. h. Verträge, in E r
füllung derer im Verlaufe eines Krieges irgend eine Geld
summe an den Feind oder vom Feinde zu zahlen ist.

Diese Bestimmungen haben naturgemäss eine ganz 
besondere Bedeutung für die Versicherungsverträge, wenn 
das zum Schadensersätze verpflichtende Ereignis während 
des Krieges e in tritt. War das betreffende Ereignis bereits 
vor Ausbruch des Krieges eingetreten, so wurde der An
spruch lediglich auf die Dauer des Krieges suspendiert, 
tra t es nach Ausbruch ein, so wurde der Vertrag nichtig. 
Hierbei war es ganz gleichgültig, ob es sich um eine Lebens
versicherung oder um eine Schadensversicherung, sei es 
Seeversicherung oder Binnenversicherung, handelte. Auch 
machte es nichts aus, ob die Gegenstände, für die eine 
Versicherungssumme gefordert wurde, gerade infolge des 
Krieges verloren gegangen waren. Es genügte, dass das 
betreffende Ereignis während der Dauer des Krieges auf 
irgend eine Weise entstanden war. Insbesondere kam 
nichts darauf an, ob der betreffende Gegenstand gerade 
durch den feindlichen Staat, dem der Versicherer angehörte, 
zerstört worden war; er konnte auch durch Zufall oder 
durch den Staat, dem der versicherte Eigentümer an
gehörte, verloren gegangen sein. Was z. B. die Lebens
versicherungsverträge angeht, so war der Vertrag nicht nur 
nichtig, wenn es sich um den Tod eines Soldaten der feind
lichen Armee handelte, sondern auch dann, wenn nur eine 
weibliche Person oder irgend ein Invalide gestorben war, 
der sich bei einer feindlichen Versicherungsgesellschaft 
versichert hatte.

Es bedarf nun noch einer besonderen Feststellung, 
wer als feindlicher Untertan zu betrachten ist. Dürfen 
englische Versicherungsgesellschaften in einem deutsch
englischen Kriege eine Versicherungssumme an einen in 
Deutschland wohnenden Engländer und ferner an einen 
in England wohnenden Deutschen auszahlen ? Die erste 
Frage ist zu verneinen, die zweite zu bejahen. Als Feinde 
im Sinne dieser Bestimmungen sind nur diejenigen anzu
sehen, die im Lande des feindlichen Staates wohnen, gleich
gültig welcher Nationalität sie angehören.

Bemerkenswert ist, dass die Erfüllung der oben als 
nichtig oder klaglos hingestellten Verträge nach englischem 
Rechte als Vaterlandsverrat g ilt (so dass eine freiwillige 
Erfüllung der oben erörterten Verträge nicht ohne weiteres

zu erwarten ist), dass ferner die Gerichte Englands bis 
in die neueste Zeit hinein streng an den oben erörterten 
Grundsätzen festhalten. Sie haben jene Bestimmungen 
nicht lediglich auf Parteiantrag, sondern von Amtswegen 
zu berücksichtigen.

In  den wesentlichen Punkten galt die englisch-ameri
kanische Anschauung bis vor längerer Zeit auch in Frank
reich, Deutschland, Russland, Spanien usw. Nur tra t 
sie_ im allgemeinen weniger schroff hervor. In  neuester 
Zeit ist immer mehr eine moderne Anschauung durch
gedrungen, und insbesondere N e u m a n n ,  H e f f t e r ,  
L u e  d e r  und R i  v i e r  haben bereits den Standpunkt 
vertreten, der Handelsverkehr zwischen Untertanen krieg- 
führender Länder sei prinzipiell gestattet und nur unter 
besonderen Umständen, insbesondere wenn eine direkte 
Unterstützung des Feindes vorliege, verboten. In  Deutsch
land wurde 1870/71 der Bankier G ü t e r b o c k  wegen 
Landesverrats bestraft, weil er eine im französischen Auf
träge unternommene Anleihe unterstützt hatte.

Ziemlich alle Schriftsteller haben aber bis zur zweiten 
Haager Friedenskonferenz den Standpunkt vertreten, dass 
Versicherungsverträge, wenn das zum Schadensersätze ver
pflichtende Ereignis während der Dauer des Krieges ein
trete, nichtig seien.

Was insbesondere die Seekriegsversicherungsverträge 
zwischen Angehörigen der kriegführenden Länder angeht, 
so herrschte bisher auch in der deutschen und französischen 
Literatur kein Streit darüber, dass solche Verträge im all
gemeinen nichtig seien, wenn das zum Schadensersatz 
verpflichtende Ereignis während des Krieges ein trete. 
Konsequenterweise haben auch französische Kommen
tatoren, z. B. de  C o u r c y  und D e s j a r d i n s ,  die 
Ansicht ausgesprochen, Kriegsrisiken seien von der See
rückversicherung auszuschliessen, denn es könne der Fall 
ein treten, dass der Staat des Rückversicherers m it jenem 
Lande Krieg führe, unter dessen Flagge die rückversicherten 
Schiffe segelten und dann läge, wenn auch indirekt, eine 
Unterstützung der feindlichen Macht vor.

Soweit die anderen Staaten die englisch-amerikanische 
Anschauung nicht teilten, nützte das Verbot wenig, wenn 
der Vertrag nicht in England, sondern in einem fremden 
Staate abgeschlossen war und hier geklagt wurde. Freilich 
hatte eine solche Klage nur dann Wert, wenn die betreffende 
Gesellschaft in dem Lande Vermögensgegenstände hatte, 
in die eine Zwangsvollstreckung geschehen konnte.

I I .
Ganz naturgemäss wurden diese Zustände umso un

erträglicher, je mehr das Handels- und Versicherungs
wesen international wurde. Die englischen Versicherungs
gesellschaften, die allmählich in Deutschland rege Ver
bindungen erworben hatten, litten  besonders unter jenen 
Gesetzen, die vor allem Deutsche sehr misstrauisch gegen 
die Versicherung bei ausländischen Gesellschaften machten. 
1905 sahen sich daher 19 englische Versicherungsgesell
schaften zu der Erklärung genötigt, „dass sie 1. sowohl 
in Friedens- wie auch in Kriegszeiten unter allen Umständen 
die ihnen aus ihren im Deutschen Reiche abgeschlossenen 
Versicherungsverträgen obliegenden Verpflichtungen pünkt
lich erfüllen und 2. dass keine in England bestehenden 
Gesetze die Erfüllung der vorstehenden, im Deutschen 
Reiche eingegangenen Verpflichtungen hindern würden.”  
Diese Erklärung konnte eine rechtliche Bedeutung darum 
nicht für sich beanspruchen, weil privatrechtliche Willens
erklärungen keinen Satz des öffentlichen Rechts beseitigen 
können. Ein Zuwiderhandeln gegen jenes Verbot würde 
ganz gewiss unter den Begriff des Landesverrats fallen.

Die Erklärung der englischen Gesellschaften gab 
aber Veranlassung zu einer ausgiebigen Beschäftigung der 
Rechtsverhältnisse durch die deutschen Fachkreise. Im  
Verlaufe dieser Erörterungen interpellierte der Abgeord
nete B a s s e r m a n n  am 19. Februar 1906 im deutschen 
Reichstage die Regierung, ob im  Falle eines deutsch
englischen Krieges die englischen Versicherungsgesell
schaften den bei ihnen versicherten deutschen Staats
bürgern etwa fällig werdende Versicherungssummen nicht 
mehr auszahlen würden und sogar gesetzlich an einer Aus
zahlung verhindert wären.
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Wahrscheinlich ist diese Interpellation des Abgeord
neten B a s s e r m a n n  der Grund gewesen, dass die 
deutsche Regierung 1907 im Haag folgenden Antrag ein
brachte. Darnach sollte fortan verboten sein: „D ie Auf
hebung oder einstweilige Ausserkraftsetzung der Rechte 
und Forderungen von Angehörigen der Gegenpartei oder 
die Ausschliessung ihrer Klagbarkeit.”  Am 3. Juli 1907 
führte in der ersten Unterkommission der zweiten Kom
mission der zweiten Haager Friedenskonferenz der deutsche 
Delegierte G ö p p e r t  aus: Der deutsche Antrag wolle 
das Unverletzlichkeitsprinzip des feindlichen Privateigen
tums auch auf nichtkörperliche Rechte ausdehnen und 
bezüglich des ganzen Gebietes der Forderungsrechte alle 
gesetzgeberischen Massnahmen verhindern, die in Kriegs
zeiten den Untertanen eines feindlichen Staates die Ver
folgung ihrer .vertraglichen Rechte vor den Gerichten des 
feindlichen Staates unmöglich machten. (Konferenz
protokolle I I I .  103.) Nach dem Berichte des österreichi
schen Barons G i e s 1 d e G i e s l i n g e n  (a. a. O. I. 101) 
und den Worten des berühmten Belgiers B e e r n a e r t  
(a. a. 0. I I I .  141) brachte dieser Satz nach allgemeiner 
Ansicht in sehr glücklichen Worten eine der Konsequenzen 
des auf der ersten Haager Friedenskonferenz von 1899 
angenommenen Unverletzlichkeitsprinzips des Privat
eigentums im Landkriege zum Ausdruck.

England meldete sich überhaupt bei den Verhandlungen 
nicht zum Wort, was um so auffallender erscheinen musste, 
als sicherlich der deutsche Antrag seine Spitze gegen England 
gehabt hatte. Das deutsche Weissbuch bezeichnet jene 
Bestimmung, die in den A rtike l 23 h der Anlage zum „A b 
kommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Land
krieges”  eingereiht wurde, als einen „wichtigen”  Zusatz 
und fährt dann fo rt: „Nach der Gesetzgebung einzelner 
Staaten soll der Krieg die Folge haben, dass die Schuld
verbindlichkeiten des -Staates oder seiner Angehörigen 
gegen Angehörige des Feindes aufgehoben oder zeitweilig 
ausser K ra ft gesetzt oder wenigstens von der Klagbarkeit 
ausgeschlossen werden. Solche Vorschriften werden nun
mehr durch den A rt. 23 Abs. 1 unter h für unzulässig er
k lä rt.”

Daraus ergibt sich ohne weiteres, welchen Sinn der 
deutsche Antrag haben sollte. Nun ist seine Einreihung 
als A rtike l 23 h der Anlage zum Haager Landkriegs
abkommen keinesfalls eine richtige gewesen. Der A r
tike l 23 gehört zu dem ersten Kapitel des zweiten Ab
schnittes der Anlage und bezieht sich daher gemäss der 
Ueberschrift des Kapitels auf die „M itte l zur Schädigung 
des Feindes, Belagerungen und Beschiessungen.”  Dieses 
ganze Kapitel bildet einen Teil der gesamten Anlage, von 
der im ersten A rtike l des Abkommens gesagt wird, dass 
die Bestimmungen dieser Anlage den Landheeren als Ver- 
haltungsmassregeln mitgegeben werden sollten: Zieht man 
dies in Erwägung, so muss man zugestehen, dass die Ein
reihung jener Bestimmung als A rtike l 23 h keine glückliche 
war. Denn der Inhalt des Artikels bezog sich ja  doch 
nicht auf das Verhalten der Landheere, sondern vielmehr 
auf die in einzelnen Ländern geltenden gesetzlichen Be
stimmungen, die durch die Neuregelung beseitigt werden 
sollten. Daher war, wie O p p e n h e i m  (Die Zukunft 
des Völkerrechts, 1911, S. 30) ausführt, die Einverleibung 
der Bestimmung in den A rtike l 23 eine Leichtfertigkeit 
der gesetzgeberischen Methode.

Legt man dem Artike l 23 h den von der deutschen 
Regierung beabsichtigten Zweck zugrunde, so ergibt seine 
Auslegung folgende Tragweite. Dabei ist zunächst fest- 
.zustellen, ob er, weil er in einem Landkriegsabkommen 
steht, lediglich für den Landkrieg, sondern in beschränktem 
Sinne auch für den Seekrieg gilt. Entscheidend muss 
vor allem sein, dass jener Satz nach der massgebenden 
Interpretation der zweiten Haager Friedenskonferenz eine 
Konsequenz des Prinzips der Unverletzlichkeit des Privat
eigentums im Landkriege sein sollte. Dieses Privateigen
tum ist aber alles Eigentum, das nicht dem Prisenrechte 
unterworfen ist. Man kann daher statt „Das Privateigentum 
im Landkriege ist unverletzlich”  auch sagen: „Alles Eigen
tum, was sich im  Lande selbst befindet und daher von der 
feindlichen Flotte nicht genommen werden kann, ist un
verletzlich.”  W ir sehen demgemäss, dass sich der Satz,

im Seekriege müsse der ganze Handel des Feindes nach 
Möglichkeit ruiniert werden, nicht so weit ausdehnen lässt, 
andere Gewalt zu gestatten, als m it dem sogenannten 
Prisenrecht, also dem Blockade-, Konterbande- und See
beuterecht, gerechtfertigt werden kann. Wenn somit 
die Rechte und Forderungen der Angehörigen der feind
lichen Gegenpartei in einem Landkriege nicht mehr ausser 
K ra ft gesetzt, aufgehoben oder fü r klaglos erklärt werden 
dürfen, und dieser Satz eine Konsequenz des Unverletzlich
keitsprinzips des Privateigentums im Landkriege ist, dann 
muss nach dem Gesagten auch im Seekriege dieses Verbot 
so weit gelten, als es sich auf das im Binnenlande befindliche 
Privateigentum bezieht.

Geht man nach diesen allgemeinen Erwägungen auf 
die Bedeutung des A rt. 23 h im  einzelnen ein, so betrifft 
er lediglich die v o r  dem Kriege geschlossenen Verträge, 
nicht aber die w ä h r e n d  des Krieges geschlossenen. 
Das muss man aus dem Wortlaute der Bestimmung sowie 
den Erläuterungen des deutschen Delegierten G ö p p e r t  
auf der zweiten Haager Friedenskonferenz schliessen. 
Soweit also, wie in England und Amerika (nicht in Deutsch
land und Frankreich) ein Verbot der Handelsbeziehungen 
zwischen Untertanen kriegführender Länder besteht, sind 
alle während des Krieges zwischen den Angehörigen feind
licher Länder geschlossenen Verträge nichtig.

Dagegen müssen die v o r  dem Kriege geschlossenen 
Verträge nicht nur prinzipiell gültig bleiben, sondern dürfen 
auch während des Krieges eingeklagt werden, soweit sie 
sich nicht auf das dem Prisenrechte unterworfene Eigentum 
erstrecken. Zweifellos müssen daher fortan Lebensversiche
rungsverträge auch dann gültig bleiben, wenn der Tod des 
feindlichen Versicherten während des Krieges e in tritt, 
was merkwürdigerweise P o 1 i t  i s (Annuaire de l ’ins titu t 
de droit international, 1910, S. 270) zu bestreiten scheint. 
Ebenso müssen die Feuer- und Binnentransportversiche
rungsverträge als gültig betrachtet werden, selbst wenn 
sie das Kriegsrisiko im Auge gehabt haben. Gerade des
halb war ja der deutsche Antrag in der Hauptsache gestellt 
worden. Dagegen müssen Seeversicherungsverträge nach 
wie vor als ungültig betrachtet werden, mag nun das Schiff 
durch Seegefahr oder durch Kriegsgefahr verloren ge
gangen sein.

Ferner sind auch die zur Unterstützung der feind
lichen Armee oder Flotte geschlossenen Verträge wegen 
ihrer Unsittlichkeit als von Anfang an nichtig zu betrachten. 
Zweifelhaft aber bleibt, ob auch die vor dem Kriege ge
schlossenen Handelsgesellschaften bestehen bleiben, da sie 
einen Verkehr der feindlichen Untertanen während des 
Krieges zu Handelszwecken vermitteln. Ich würde diese 
Frage bejahen, da m ir der v ö l k e r r e c h t l i c h e  Satz 
der Gültigkeit aller vor dem Kriege geschlossenen Ver
träge über der n a t i o n a l e n  Regel des Verbotes des 
Handelsverkehres feindlicher Untertanen in Kriegszeiten 
zu stehen scheint. (Anderer Ansicht P o 1 i t  i s , a. a. O.)

I I I .
Es konnte nicht ausbleiben, dass sich die internafional- 

rechtliche L iteratur m it der Interpretation des Artikels 
23 h befasste. Die Mehrzahl der Schriftsteller stellte sich 
auf den Standpunkt, jene Bestimmung erstrebe die Be
seitigung der noch in einigen Ländern vorhandenen Regel, 
dass Untertanen der einen Kriegspartei im Lande der 
anderen die persona standi in judicio verlören und gewisse 
Verträge sogar als völlig nichtig behandelt würden.

Betrachten w ir die deutsche und französische Literatur, 
so steht sie einstimmig auf dem Standpunkte, dass das 
englisch-amerikanische Landesrecht durch jene Bestimmung 
beseitigt ist. (So v. U l l m a n n ,  Völkerrecht, 1908, 
S. 474, N i p p o 1 d , die zweite Haager Friedenskonferenz, 
I I .  1911, S. 26, H u b e r ,  Jahrbuch des Oeffentlichen 
Rechts, 1908, S. 581; P o s s e ,  Das Seebeuterecht, S. 304 
der „Zeitschrift für internationales Recht” , 1911; W e h 
b e r g ,  Das Beuterecht im  Land- und Seekriege, 1909, 
S. 5, 6; A d l e r ,  Die Haager Friedenskonferenz, 1909, 
erwähnt jene Bestimmung überhaupt nicht und v. L i s z t  
Völkerrecht, 1911, S. 297 gibt sie ohne Interpretation 
wieder; L e m o n o n ,  La seconde Conference de la paix, 
1908, S. 377, 378; B o n f i l s - F a u c h i l l e ,  Manuel
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de droit international public, 1908, S. 6 5 1 ; D e s p a g n e t ,  
Cours de droit international public, 1910, S. 825; B r  y '  
Précis élémentaire de droit international public, 1910’ 
S. 526 ; P o 1 i  t  i s a. a. O. ; B o i d i n , les lois de la guerre 
et les deux conférences de la paix, 1908, S. 94 f f . erwähnt 
den A rtike l 23 h überhaupt nicht.) Was P o 1 i t  i s sagt, 
ist so treffend, dass-ich es hier wiedergeben möchte: „D ie 
neue Formel verurteilt alte Gebräuche, die sich zum Teil 
in einigen Ländern erhalten haben. Sie untersagt zunächst 
alle M itte l — Nichtigkeitserklärung oder Einziehung — 
durch die man versuchen könnte, die vor dem Kriege ent
standenen Rechte in ihrer Existenz zu beeinträchtigen. 
Sie schliesst in zweiter Linie die alte Praxis aus, die dem 
feindlichen Untertanen den Z u tr it t  zu den Gerichten unter
sagte. Sie verhindert schliesslich alle gesetzlichen oder 
sonstigen Massnahmen, die dahin zielen, im Laufe eines 
Krieges die Einklagung oder die nützlichen Wirkungen 
der Privatforderungen, insbesondere den Zinsenlauf aus- 
zuschliessen. Das ist ein unbestreitbarer Fortschritt, und 
man muss der deutschen Delegation zur zweiten Haager 
Friedenskonferenz, die ihn veranlasst hat, dankbar sein. 
Die warme und einstimmige Annahme, die diese In itia tive  
gefunden hat, gestattet die Hoffnung, dass in dieser Rich
tung weitere Fortschritte gemacht werden dürften. Man 
muss wünschen, dass die Vorschrift des Artikels 23 h, die 
in die Bestimmungen über die Besetzung des feindlichen 
Staatsgebietes nicht recht passt, aus dem Reglement 
herausgenommen wird (wie dies ja  auch m it den Artikeln 
57 und 60 des Reglements von 1899 geschah), um besser 
in einer neuen Konvention ihren Platz zu finden, wo andere 
Regeln sie ergänzen würden.”

In  gleicher Weise wie die deutsch-französische Literatur 
fasst der bekannte Vertreter des lateinischen Amerika, 
der Kubaner B u s t a m a n t e  (la seconde conférence de 
la Paix, 1908, S. 256) und das griechische Weissbuch (1907, 
S. 48) den A rtike l 23 h auf, während der Belgier E r n s t ,  
(l’oeuvre de la deuxcréme conférence de la paix, Bruxelles, 
1908, S. 18 ff.) die Bestimmung überhaupt nicht erwähnt.

Auch einige englisch-amerikanische Schriftsteller 
schliessen sich der kontinentalen Anschauung über die Be
deutung der neuen Bestimmung an. (So unter den Eng
ländern W h i t t u c k ,  International Dockuments, 1908, 
S. X X V I I ; P h i l l i p s o n ,  The effect of war on con- 
tracts, 1909, S. 46 (W i l s o n - — T u c k e r ,  International 
law, 1910, S. 238 erwähnt den A rtike l 23 h überhaupt 
nicht) ; unter den Amerikanern, S c o t t ,  The Hague 
Peace Conferences, 1909, I. S. 526; H ü l l ,  The two Hague 
Conferences, 1908, S. 235.)

Der erste Schriftsteller, der den A rtike l 23 h in einem 
abweichenden Sinne interpretierte, war der amerikanische 
General D a v i s  (Elements of international law, 1908, 
S. 578), einer der amerikanischen Delegierten zur zweiten 
Haager Friedenskonferenz. Dieser führte aus: „D er A r
tikel 23 h zählt eine bestimmte Reihe von Handlungen auf, 
deren Anwendung den Kriegführenden im  Laufe ihrer 
militärischen Operationen verboten ist. Das bestimmte 
Ziel der Konvention von 1899 war, der Macht der Generäle 
un(J ihrer Untergebenen auf dem Kriegsschauplätze eine 
gewisse Anzahl von wohlbegründeten Beschränkungen 
aufzuerlegen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses aus
gezeichnete humane Ziel nicht erreicht worden wäre, 
wenn ein militärischer Befehlshaber sich das Recht zu
gesprochen hätte, die W irkung dieser Vorschriften aufzu
schieben oder nichtig zu machen oder ihre Anwendung 
in gewissen Fällen von seinem Gutdünken abhängig zu 
machen. Es ist dies genau so wie in dem Falle, dass ein 
Offizier sich weigert, wohl begründete Klagen oder Bitten 
auf Wiederherausgabe von Sachen wegen Handlungen 
oder der Führung von Truppen von seiten solcher Personen 
anzunehmen, die der Jurisdiktion des auf dem militärisch 
besetzten Gebiete funktionierenden Feindes unterworfen 
sind. ^Um dieser Möglichkeit vorzubeugen, schien es weise, 
den Verboten des Artikels 23 eine besonders zu diesem 
Zwecke aufgestellte Bestimmung hinzuzufügen.”

Ungefähr gleichzeitig sprachen H o l l a n d  (The laws 
of war on land, 1908, S. 5, 44); B o r d w e l l  (The law 
of war between belligerents, 1908, S. 284, 285) und G r e 
g o r y  (American Journal of international law, 1909,

S. 788) Bedenken aus, ob w irklich die Bestimmung des 
Artikels 23 h das englische und amerikanische Landes
recht aufzuheben vermöge.

_ Es entspann sich in der Folgezeit eine Meinungsver
schiedenheit in der englisch-amerikanischen Literatur. 
Die Mehrzahl der Schriftsteller (H i g g i n s , The Hague 
Peace Conferences, 1909, S. 263 ff.; L a w r e n c e ,  Prin- 
ciples of international law, 1910, S. 358; S m i  t  h-W  y 1 i e, 
International law, 1911, S. 131) liessen m it aller Deutlich
keit durchblicken, dass man im  Haag dem Artike l 23 h 
die von der kontinentalen Literatur behauptete Bedeutung 
habe geben wollen und dass die entgegengesetzte An
schauung etwas engherzig sei. Aber nur L a w r e n c e  
schliesst sich m it Entschiedenheit der deutsch-französi
schen Interpretation an, während H  i g g i n s und 
S m i t h - W y l i e  den Leser über ihren eigenen Stand
punkt im Unklaren lassen. M it grösster Entschiedenheit 
erklärt sich S p a i g h t  in seinem trefflichen und umfang
reichen Werke „W ar rights on land (1911, S. 140) gegen 
die kontinentale Anschauung. E r redet von dem A rtike l 23 h 
als einen „A rtic le  cryptic”  und meint, es sei ganz un
verständlich, wie die deutschen Delegierten der Auffassung 
hätten sein können, durch den neuen A rtike l würde das 
darauf bezügliche englische Landesrecht beseitigt. Sehr 
bedeutsam sind zwei von S p a i g h t  zitierte Stellen aus 
der „Times”  vom 4. Ju li und 1. August 1907, aus denen 
m it vollster Bestimmtheit hervorgeht, dass die Times 
der Auffassung war, der A rtike l 23 h beziehe sich nur 
auf die Forderungen in dem besetzten feindlichen Staats
gebiete.

Bei dieser grossen Meinungsverschiedenheit über die 
Tragweite des Artikels 23 h war es ein grosses Verdienst 
Professor O p p e n h e im  s (Cambridge), dass er sich in 
einem Briefe vom 28. Februar 1911 an das englische 
Foreign Office m it der Anfrage wandte, ob die englische 
Regierung, die den A rtike l 23 h ra tifiz iert habe, das frühere 
englische Landesrecht als noch bestehend erachte.

Am. 27. März 1911 antwortete das Foreign Office in 
einem interessanten Schreiben, das hier zum Teil in Ueber- 
setzung wiedergegeben sei, da es den englischen Stand
punkt grell beleuchtet. Es heisst dort: „Es muss be
fremden, dass Juristen von solcher Bedeutung, wie die von 
Ihnen angeführten, dem fraglichen A rtike l den Sinn und 
die Bedeutung, die sie ihm gegeben haben, beilegen, wenn 
sie die leitenden Gesichtspunkte des Abkommens, in dem 
er seinen Platz hat, studiert haben.

Der Text ist eingereiht am Ende eines Artikels, der 
über das Verbot von Kriegsmitteln handelt. Er bildet einen 
Teil des Kapitels 1 des zweiten Abschnittes der Anlage 
zum Abkommen. Der T ite l des Kapitels lautet: M itte l 
zur Schädigung des Feindes, Belagerungen und Be- 
schiessungen. Wenn man den A rtike l 23 prüft, so sieht man, 
dass er sich beschäftigt m it dem Gebrauche von G ift oder 
vergifteten Waffen, der Tötung eines wehrlosen Feindes, 
dem Gebrauche von Kriegsmitteln, die unnötig Leiden 
zufügen, m it der ungerechtfertigten Zerstörung von P rivat
eigentum usw.

Das diese Bestimmungen enthaltende Reglement ist 
selbst wieder dem Abkommen beigefügt, das die einzige 
direkte vertragliche Verpflichtung der Parteien enthält, 
und diese Verpflichtung der Kriegführenden (Art. 1) lautet: 
ihren Landheeren Verhaltungsmassregeln zu geben, die 
der dem vorstehenden Abkommen beigefügten Ordnung 
der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges entsprechen.

Daraus geht m it Gewissheit hervor, dass das Ziel 
und der Gegenstand der Anlage auf die Führung der Land
heere im Felde beschränkt sind. Diese Armeen stehen 
unter dem Befehle ihrer Kommandanten, und die Re
gierungen sind verpflichtet, diesen Kommandanten In 
struktionen zu geben, dass sie dem Reglement entsprechend 
handeln. Das ist alles. Weder in dem Abkommen selbst 
noch in der Anlage hat irgend etwas auf die Rechte oder die 
Behandlung der friedlichen Privatpersonen Bezng, mögen sie 
nun feindlicher Nationalität sein oder sich auf dem feind
lichen Territorium auf halten. Wenn sie auf dem Kriegs
schauplätze wohnen, so werden sie augenscheinlich durch 
die Bestimmungen des Reglements beeinflusst, wie sie es 
auch durch die militärischen Operationen werden. Was



351

den W ortlaut des Artikels 23 angeht, so sieht man, dass 
er m it den Worten beginnt: „zu erklären” . Es ist also 
untersagt, „zu erklären für nichtig — Diese Worte 
haben augenscheinlich eine Proklamation oder eine Be
kanntmachung im Auge, die bezweckt, die unter sonstigen 
Umständen weiter bestehenden älteren Rechte aufzu
heben oder zu verändern; und entsprechend dem A rtike l 1 
des Abkommens muss eine solche Proklamation derart 
sein, dass sie ein militärischer Befehlshaber würde erlassen 
können. Folgerichtig hat der A rtike l 23 h bei ausdehnender 
Interpretation die Wirkung, dem Kommandanten im Land
kriege zu verbieten, dass er die Bewohner des Kriegsschau
platzes dadurch zu belästigen sucht, dass er ihnen die 
Gelegenheiten nimmt, die fü r sie bestehen, um bei Privat
ansprüchen zu ihrem Rechte zu gelangen.

Der Originaltext des von den deutschen Delegierten 
zum Artikel 23 vorgeschlagenen Zusatzes lautete folgender- 
massen: „Verboten ist die Aufhebung oder Ausserkraft
setzung der Privatforderungen der Angehörigen der Gegen
partei oder die Ausschliessung ihrer Klagbarkeit.“  (Siehe das 
Protokoll der 2. Sitzung der 1. Unterkommission der 2. Kom
mission vom 10. Juli 1907.)

Nichts zeigt, dass eine Auslegung gegeben wurde, 
wonach der Zusatz in der Weise verstanden wurde, dass 
er eine weittragendere Bedeutung hat, als sich notwendiger
weise aus den nackten Worten ergibt. In  dem Protokoll 
der ersten Sitzung der ersten Unterkommission der zweiten 
Kommission vom 3. Juli befindet sich wohl von seiten 
des deutschen Delegierten eine Erklärung, die sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach auf dieses besondere Amendement 
bezieht; aber das Protokoll gestattet nicht, seinen Sinn 
klar festzustellen. Ferner ist diese Erklärung zweideutig. 
In  der zweiten Sitzung wurde ein Amendement vor
geschlagen und angenommen, das bezweckte, die Worte 
„en justice”  den Worten „n icht eintreibbar”  hinzuzu
setzen, und in dieser Form wurde der Absatz im Prüfungs
ausschuss beraten, angenommen und in den Artike l 23 ein
gereiht, der der Konferenz vorgelegt und von ihr in der 
Plenarsitzung vom 17. August 1907 angenommen wurde.

Die Aenderung, die später an dem W ortlaut dds Textes 
vorgenommen wurde, muss durch den Redaktionsausschuss 
vor sich gegangen sein, jedenfalls aber ist sie nicht in der 
Absicht geschehen, den Inhalt der Bestimmung zu ver
ändern. In  der 10. Plenarsitzung vom 17. Oktober 1907 
erklärte der Berichterstatter des Redaktionskomitees, als 
er von den an diesem Abkommen vorgenommenen Aende- 
rungen sprach, lediglich: „Soweit das Reglement selbst 
in Betracht kommt, werde ich nicht ihre Aufmerksamkeit 
auf die verschiedenen, unbedeutenden, lediglich stilisti
schen Aenderungen lenken, die w ir hier eingeführt haben.”

Daraus folgt fü r S i r  E. G r  e y , dass weder der 
W ortlaut noch der Sinn der Vorschrift des Artikels 23 h 
noch die näheren Umstände bei seiner Annahme die Aus
legung bestätigen, die ihm von den durch Sie zitierten 
Schriftstellern gegeben wird und die im deutschen Weiss
buche angenommen ist.

S i r  E. G r  e y  glaubt daher keineswegs, dass die Be
stimmung den Grundsatz des gemeinen englischen Rechts 
beseitigt, wonach es einem feindlichen Untertan nicht ge
stattet ist, zu Gericht zu gehen, um einen Vertrag anerkennen 
zu lassen. Denn der Handel m it feindlichen Untertanen 
ist verboten.

Dieser Grundsatz t r i t t  von selbst m it dem Beginn 
des Krieges in K ra ft. Um ihn zur Anwendung zu bringen, 
bedarf es keiner Erklärung, weder von seiten der Re
gierung noch viel weniger von seiten des Kommandanten 
einer Landkriegsarmee. E r g ilt auch ebenso im Land- 
wie im Seekriege und vor allen Gerichtshöfen, nicht aber 
allein in den Grenzen des Schauplatzes der Operationen 
der militärischen Kommandanten.

Vielleicht w ird es notwendig sein, die ganze Frage der 
W irkung des Krieges auf den Handel der Privatpersonen 
einer neuen Prüfung zu unterwerfen. Die alten Regeln 
scheinen kaum m it den Erfordernissen und Grundlagen 
des modernen Handels in Einklang zu stehen. Aber die 
Aenderung dieser Regeln ist eine Frage, die von der König
lichen Regierung nicht ohne eine aufmerksame und sorg
fältige Prüfung beschlossen werden kann. Wenn sie be

schlossen werden muss, so kann das nur der Fall sein ver
mittels eines Abkommens, das sich ebenso sehr auf den 
Seekrieg wie auf den Landkrieg erstreckt.

Die Königliche Regierung hat sich aber nicht auf 
eine solche Reform eingelassen, als sie ein Abkommen 
Unterzeichnete, das sich ausschliesslich auf die Verhaltungs- 
massregeln bezieht, die sie den Kommandanten ihrer Streit
kräfte mitzugeben hat, und dessen W irkung sich ausschliess
lich auf den Landkrieg erstreckt."

In  gleicher Weise hat Professor O p p e n h e i m  die 
amerikanische, französische und italienische Regierung 
um ihre Ansicht in jener Frage gebeten. Die amerikanische 
Regierung hat sich der englischen, die französische der 
deutschen Auffassung angeschlossen, während die ita lieni
sche Regierung eine ganz unklare Antwort gegeben hat. 
Bemerkenswert ist, dass nach der offiziellen französischen 
Erklärung zwar das formell bestehende Recht allen Handels
verkehr zwischen Untertanen kriegführender Länder ver
bietet, aber von den französischen Gerichten erwartet 
wird, anzunehmen, dass dieser noch wörtlich bestehende 
Rechtssatz durch desuetudo ausser K ra ft getreten sei. 
H ier w ird die oben wiedergegebene Auffassung der fran
zösischen Praxis bestätigt.

Was nun den Standpunkt Englands und Nordamerikas 
betrifft, so muss man sich damit abfinden, dass diese den 
dem Artike l 23 h von ihren Urhebern beigelegten Sinn 
nicht verstanden haben und daher mangels einer Willens
einigung ein völkerrechtlicher Vertrag nicht zustande ge
kommen ist2). Nach dem ganzen W ortlaut der Bestimmung 
ist die englisch-amerikanische Auffassung nicht von der 
Hand zu weisen. Ganz gewiss hat die deutsche Delegation 
auf der zweiten Haager Friedenskonferenz den anderen 
Delegierten die Bedeutung des Artikels nicht hinreichend 
klar gemacht. Wie wäre es sonst zu verstehen, dass die 
Times sowohl wie ein offizieller amerikanischer Delegierter 
schon bald darauf dem Artike l eine ganz andere Deutung 
gegeben haben! Diese letztere Tatsache sowohl wie die 
Uebereinstimmung Amerikas und Englands in der Auf
fassung von jener Bestimmung machen die offizielle E r
klärung der englischen Regierung besonders glaubhaft. 
Zudem hätte doch England gar keinen Grund gehabt, 
erst der deutschen Auffassung von dem A rtike l 23 h zu
zustimmen und später plötzlich ohne erkennbare äussere 
Ursache den früheren Standpunkt zu verleugnen.

. Hervorgehoben sei noch aus der englischen Antwort, 
dass sie die Geltung der Bestimmung für den Seekrieg 
bestreitet. M ir scheint, dass dieser Punkt nicht dieselbe 
Bedeutung hat, als wenn England die Geltung der in dem 
deutschen Sinne verstandenen Bestimmung auf den See
krieg leugnen würde, weil der wörtlich verstandene Artike l 
23 h im Seekriege mangels eines okkupierten Territoriums 
überhaupt keinen Wert haben würde. Gerade darum ist 
es eigentümlich, warum England sich darauf beruft, dass 
das Abkommen nur fü r den Landkrieg gelte. Es scheint, 
England habe sagen wollen, dass selbst dann, wenn die 
deutsche Interpretation von ihm angenommen sei, der 
A rtike l fü r England keinen Wert habe, da er sich nur auf 
Landkriege erstrecke. Dieser Standpunkt ist freilich höchst 
anfechtbar, wie w ir oben gesehen haben, und auch 
K ö h l e r  (Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaats
recht, 1911, S. 392) betont dies.

Wenn aber K ö h l e r  (a. a. O.) und P o 1 i t  i s (Re
vue Générale de droit international public, 1911, S. 255 ff.) 
ganz allgemein die wörtliche Interpretation des Artikels 23 h 
von seiten der englischen Regierung für unhaltbar er
klären, so vermag ich dieser Auffassung nach meinen 
obigen Ausführungen nicht beizupflichten.

P o 1 i t  i s führt insbesondere gegenüber der Auf
fassung des Foreign Office aus: Es sei ein seit V a t t e l  
im Völkerrechte anerkannter Satz, dass keine Interpre
tation, die einen A kt nichtig und ohne Wirkung mache, 
zugelassen werden dürfe, dass man vielmehr in der Weise 
interpretieren müsse, dass der A k t seine W irkung habe. 
Nach der englischen Auffassung, wonach die Bestimmung 
-----------------  /

2) D as  is t w oh l auch neuerdings der S ta n d p u n k t H o l la n d s .  
(Vgl. Revue Générale de D ro it  in te rn a tio n a l pub lic , 1912, 
S. 124 ff.)
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nur eine Anweisung an die Befehlshaber sein solle, habe 
nun der A rtike l 23 h überhaupt keinen Sinn. Die m ili
tärischen Befehlshaber hätten weder Gelegenheit noch 
Macht, das zu tun, was der Text nach der englischen Auf
fassung untersage. Die Befehlshaber hätten nämlich 
bereits nach dem Artike l 43 der Anlage zum Landkriegs
abkommen die Verpflichtung, bestehende Gesetze in K ra ft 
zu lassen und sich in die Rechtsprechung nicht einzumischen. 
Allerdings dürfe das Gegenteil im Falle der Kriegsnotwendig
keit angeordnet werden; aber es sei nicht einzusehen, 
welche Kriegsnotwendigkeit die Befehlshaber veranlassen 
könnte, gewisse Verträge für nichtig oder klaglos zu er
klären. Das Privateigentum müsse auch schon nach dem 
Artike l 46 der Anlage zu dem genannten Abkommen ge
schont werden; übrigens habe General D a v i s  lediglich 
die Reklamationen der Bewohner des besetzten Terri
toriums gegen die Führung der Okkupationsarmee im 
Auge, gehabt; er habe nicht an die gewöhnlichen Prozesse 
gedacht, die sich auf die Erfüllung von Privatverträgen 
bezögen.

Diesen Darlegungen von P o 1 i t  i s vermag ich nicht 
zu folgen. Der Begriff der Kriegsnotwendigkeit ist nirgend
wo so klar festgestellt, dass darüber nicht Zweifel bestehen 
könnten. Der von P o l i t i s  angeführte A rtike l 43 sieht 
nun ausdrücklich vor, dass besondere Verhältnisse Be
fehle der Kommandanten erforderlich machen, die auf 
die Beseitigung bestehender Landesgesetze Bezug haben. 
Nun mag es richtig sein, dass die Kommandanten nicht 
oft Gelegenheit haben werden, aus Gründen der Kriegs
notwendigkeit in dieser Weise vorzugehen. Aber trotzdem 
besteht die blosse Möglichkeit; und wenn der A rtike l nur 
dieser Möglichkeit Vorbeugen wollte, so hatte er wohl 
Sinn. So kann meines Erachtens durch den Hinweis auf 
die geringe praktische Bedeutung der englischen Aus
legung eine Irrtüm lichkeit derselben nicht gefolgert werden. 
Richtig ist allerdings, dass General D a v i s  in seinem 
Werke ,,the elements of international law”  (1908, S. 578) 
den A rtike l anders auslegt als das englische Ministerium. 
Aber dies kann doch nur dartun, wie unklar die Bestimmung 
auch einigen von denen gewesen ist, die wie D a v i s  der 
zweiten Haager Konferenz als Delegierte teilgenommen 
haben.

Auch K ö h l e r  muss zugeben, dass ein Kommandant 
wrohl die Möglichkeit hat, ein temporäres Verbot zu erlassen, 
bezeichnet es aber im höchsten Grade als seltsam, dass 
man dem Kommandanten den Erlass eines solchen Verbotes 
untersagt, es dagegen der Gesetzgebung des Staates über
lässt, durch ein Dauergesetz auf solche Weise die Mitglieder 
des feindlichen Staates zu entrechten, möge nun das Dauer
gesetz für den einzelnen Krieg gegeben sein oder als all
gemeines Gesetz von alters her bestehen. K ö h l e r  legt 
hier der englischen Auslegung etwas unter, was diese nicht 
direkt hat sagen wollen, wenn er auf den Erlass n e u e r  
Gesetze im Wege der Landesgesetzgebung himveist. Nur 
die bestehenden Landesgesetze w ill die englische Regierung 
von jenem Artike l unbeeinflusst wissen. Wie sie sich zu 
dem Erlass neuer Landesgesetze verhält, sagt sie nicht. 
Ihre Auffassung in dieser Richtung lässt sich aus der A n t
wort nicht m it Bestimmtheit feststellen. Bezüglich des 
bereits bestehenden Landesrechts ist aber zu bemerken, 
dass dieses nur einen ganz kleinen Teil der Verbote um
fasst, die der A rtike l 23 h nach der englischen Auffassung 
im Auge hat. Das englische Landesrecht hat es nur m it den 
Verträgen zwischen Engländern und den Angehörigen 
kriegführender Länder zu tun, durch den Kommandanten 
aber im okkupierten Staatsgebiete können auch Verträge 
der Bewohner des okkupierten Staatsgebietes unterein
ander oder m it Angehörigen sonstiger Nationen ausser 
K ra ft gesetzt werden. Etwas Seltsames wäre also in der 
englischen Anschauung nicht zu finden.

In  zweiter Linie führt K ö h l e r  gegenüber der engli
schen Argumentation folgendes aus: es sei völlig unzu
lässig zu behaupten, dass die ganze Landkriegsordnung 
eine Ordnung lediglich für die Heere, nicht für die Staaten 
selbst sei. A rtike l 1 lege allerdings den Staaten die Ver
pflichtung auf, ihren Landheeren derartige Vorschriften 
zu erteilen. Allein dem gehe selbstverständlich die Ver
pflichtung der Staaten vor, auch ihrerseits, wo ihre direkten

Funktionen in Betracht kämen, der Ordnung zu wider
sprechen. Wenn es ferner in A rtike l 23 h heisse, es sei 
verboten, die LTntertanen des feindlichen Staates zu ent
rechten, so beziehe sich dieses Verbot selbstverständlich 
nicht nur auf die Tätigkeit eines Regimentskommandieren
den, sondern auch auf die Gesetzgebung des Staates selbst, 
das ergebe sich auch aus dem W ortlaut des Artikels 23 
letzter Absatz. Denn hier sei gesagt, dass es den Krieg
führenden untersagt sei, Angehörige der Gegenpartei gegen 
ihr eigenes Land zum Kriege zu zwingen. Dies beziehe 
sich aber augenscheinlich nicht nur auf Bestimmungen 
von Regimentskommandierenden, sondern auch auf Ge
setze der Staaten selber. Sollte in einem Staate ein Gesetz 
gelten, wonach im Falle eines Krieges die Untertanen 
des fremden Staates zwangsweise zu Kriegsfronden 
verpflichtet wären, so wäre ein. derartiges Gesetz ebenso 
unzulässig wie ein Spezialgebot eines kommandierenden 
Generals.

Auch diese Ausführungen K ö h l e r s  sind nicht 
durchschlagend. K ö h l e r  lässt ausser acht, dass nach 
der englischen Auffassung des Artikels 23 h dieser gar 
nicht dem Kommandierenden gerade das verbietet, was 
durch das englische Landesrecht gestattet ist, sondern 
dass das englische Landesrecht sehr wohl vereinbar ist 
m it der englischen Auslegung des Artikels 23 h. Deswegen 
kann K ö h l e r  zur Analogie nicht das Beispiel anführen, 
wonach keine Angehörigen der Gegenpartei zum Kriege 
gegen ihr eigenes Land gezwungen werden können. Denn 
hier würde das fingierte Landesrecht in direktem Gegen
sätze zu der Bestimmung des Artikels 23 stehen.

Wenn K ö h l e r  daher am Schlüsse seiner Arbeit 
die Hoffnung ausspricht, England werde seinen Standpunkt 
in jener Frage noch ändern, so scheint m ir das sehr opti
mistisch zu sein. In  W irklichkeit wird man m it P o l i t i s  
und S p a i g h t  lediglich die Erwartung aussprechen 
dürfen, dass die dritte Haager Friedenskonferenz die An
gelegenheit in die Hand nehmen wird. Solange dies nicht 
geschehen, besteht das englische und amerikanische 
Landesrecht nach wie vor weiter. Dagegen würde in einem 
deutsch-französischen Kriege jeder Vertrag, sowohl wenn 
er vor dem Kriege als auch wenn er während des Krieges 
geschlossen wird, als gültig betrachtet werden müssen, 
da ja beide Staaten die Bestimmung ratifiz iert haben 
und auch Frankreich der deutschen Interpretation gefolgt 
ist. Wie sich die anderen Staaten zu dem A rtike l 23 h 
verhalten werden, steht noch dahin.

Es ist schliesslich noch m it ein Paar Worten darauf 
einzugehen, wie die d r it te ' Haager Friedenskonferenz den 
A rtike l 23 h weiter auszubauen hätte. Vor allen Dingen 
müsste er dahin erweitert werden, dass auch die während 
eines Krieges zwischen Angehörigen kriegführender Staaten 
geschlossenen Verträge prinzipiell als gültig zu betrachten 
sind. Weiterhin müsste er auf den Seekrieg ausgedehnt 
werden. Es wäre dabei, um jeglicher verschiedener Aus
legung vorzubeugen, eine authentische Interpretation dahin 
zu geben, dass folgende Ausnahmen gestattet wären. 
Tor allem müssten Verträge, die den feindlichen Staat 
in seiner Kriegsführung unterstützen wollen, als unsittlich 
und deshalb als nichtig betrachtet W'erden. Ferner würden 
Seeversicherungsverträge in einem Seekriege nach wie 
vor als nichtig zu behandeln sein, wenn das zum Schaden
ersätze verpflichtende Ereignis während des Krieges auf 
irgend eine Weise em tritt. Nur dann wären auch See
versicherungsverträge gültig, wenn die Kriegführenden 
auf die Anwendung des Seebeuterechts verzichtet haben. 
Wo aber das Seebeuterecht gilt, da müssen auch solche 
Verträge, die die Versicherung der feindlichen Schiffe 
oder Waren betreffen, nichtig sein. Denn die eigenen 
Untertanen eines Staates dürfen nicht den Schaden, der 
der eigenen Regierung Vorteil bringt, wieder ersetzen 
und somit indirekt gegen ihre eigene Regierung handeln. 
Dagegen müsste festgesetzt werden, dass der Bestand 
der Gesellschaften und der Lebensversicherungsverträge 
nicht berührt würde. Auch dürfte ein Versicherungs
vertrag^ nicht deswegen aufgelöst werden, weil der feind
liche Versicherte infolge des Krieges seine Prämie zu 
zahlen verhindert ist, es sei denn, dass diese Nichtzahlung 
lediglich auf seine Vermögensunfähigkeit zurückzuführen
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ist. Alle Verträge, die das Kriegsrisiko versichern, müssen, 
von den Seekriegsversicherungsverträgen abgesehen, ge
stattet sein.

Dagegen müsste man den kriegführenden Staaten, 
das Recht zugestehen, im Falle der Kriegsnotwendigkeit 
bestimmte Handelsbeziehungen der Untertanen der krieg- 
führenden Länder während des Krieges zu verbieten. 
Unter den Angehörigen feindlicher Länder im Sinne dieser 
Bestimmungen wären nicht sämtliche Staatsangehörige 
der Gegenpartei zu verstehen, sondern lediglich alle auf 
dem feindlichen Territorium  dauernd wohnenden Per
sonen, dagegen nicht z. B. die sich im eigenen Lande auf
haltenden Angehörigen des feindlichen Staates.

Die Stellung der Banken im Wirtschafts
leben des alten Aegyptens.

Von Te legraphend irekto r Dr. Friedrich Preisigke, Strassburg i. E.

Um die Entwicklung des Bankwesens im klassischen 
Altertum bewerten zu können, muss man sich zunächst 
Umfang und Bedeutung der damaligen Staatsgebilde vor 
Augen fuhren. W ir sind heutzutage gewohnt, mit S taaten  
zu rechnen, deren jeder eine mehr oder weniger grosse 
Zahl von Stadt- und Dorfgemeinden umschliesst und eine 
einheitliche Regierungsform aufweist. Im klassischen 
Altertum gab es nur Städte,  keine Staaten. Jede Stadt 
aber war ein selbständiges Staatsgebilde, welches man 
gewöhnlich als S ta d ts ta a t  bezeichnet. Zur politischen 
Selbständigkeit dieser Stadtstaaten gehörte auch das 
Münzrech t .  Wenn man nun berücksichtigt, dass alle 
klassischen Stadtstaaten sich um das Mittelmeerbecken grup
pierten und dass das Mittelmeer der beste Träger des inter
nationalen Handelsverkehrs war, so begreift man, dass ein 
starkes Durcheinanderlaufen der zahlreichen Stadtmünzen 
eintreten musste. Da war es unausbleiblich, dass ■ schon 
in früher Zeit in jeder Stadt sich B a n k h a l t e r  nieder- 
liessen, die den Reisenden und Kaufleuten die Münzen 
wechselten. Man darf daher das W e c h s e lg e s c h ä f t  als 
die älteste Stufe des Bankgeschäftes ansehen. Hand in 
Hand damit ging sogleich das M ü n z p ro b ie rg e s c h ä f t ,  
denn Silber- und Goldmünzen fremder Staaten, die über
dies während des Verkehrs gelitten haben konnten, durfte 
man nicht ungeprüft annehmen. Die Bankhalter hatten 
ihren Sitz da, wo sie am nötigsten gebraucht wurden: 
auf dem Marktplatz oder am Hafen. Ih r Bureau war, 
wie noch heute im Orient vielfach, eine Bude, d. h. ein 
m it Leinwand überdachtes Holzgestell, darinnen Stuhl 
und Tisch. Solche Buden sind selbst für Rom in klassi
scher Zeit bezeugt.

Die Buden gewährten selbstverständlich nur massige 
Sicherheit, und deshalb besass jeder Bankhalter daheim 
in seiner Wohnung noch eine schwere, gut verschliessbare 
G e ld k i s t e  zur Verwahrung grösserer Beträge; je  um
fangreicher das Geschäft des Bankhalters war, um so 
umfangreicher und sicherer war die Kiste beschaffen. 
Diese Sicherheit wurde frühzeitig die Ursache für die 
Entwicklung des V e r w a h r g e s c h ä f t s  der Banken: man 
übergab der Bank Gelder oder geldwerte Gegenstände 
zur Aufbewahrung (Deposita), weil die kleinen Geld
kisten der Privatleute nicht hinlängliche Sicherheit ge
währten. Ein weiterer Schritt bestand darin, dass die 
Banken die ihnen übergebenen Gelder n u tz b r inge nd  
anlegen durften; der Guthaber emfing, wie heute, seine 
Zinsen. Daraus entwickelte sich wiederum das D ar
lehensgeschäf t  der Banken, indem die Banken ver
zinsliche Darlehen nahmen und gaben. Andererseits ent
wickelte sich aus dem Verwahrgeschäfte das G i r o 
geschäf t :  die Bank leistete auf Anweisung des Kunden 
A aus dem Guthaben des A Zahlung an B.

Alle diese verschiedenen Geschäftszweige lassen sich 
für das griechische und römische Altertum nachweisen; 
dazu tra t in Rom noch das A uk t ions ge s c hä f t .  Bank
geschäfte anderer Art, wie w ir sie bei unseren heutigen 
Bänken antreffen, sind nicht nachweisbar.

Wechselgeschäft, Verwahrgeschäft, Darlehnsgeschäft 
und Auktionsgeschäft beschränkten sich von Hause aus 
auf den O r t s v e r k e h r ,  und diese Beschränkung blieb 
auch in der Folgezeit im grossen und ganzen bestehen. 
Auch das G i roges c hä f t  unterlag ursprünglich dieser 
Beschränkung, insofern nicht nur der Kunde A, der zu 
zahlen hatte, sondern auch B, der die Zahlung zu emp
fangen hatte, • an demjenigen Orte wohnte, wo die Bank 
ansässig war. Aber gerade das Girogeschäft war seiner 
Natur nach dazu angetan, den F e r n v e r k e h r  m it Not
wendigkeit hervorzurufen, der es gestattete, Fernzahlungen 
zu leisten, ohne Bargeld oder Edelmetall nach dem Fern
orte befördern zu müssen.

Was diesen Fernverkehr betrifft, so ist freilich dar
auf aufmerksam zu machen, dass derselbe nicht etwa 
erst von den Banken ins Leben gerufen worden ist. W ir 
wissen, dass schon in älteren Zeiten Männer w ie H e r o d o t  
weite Reisen in ferne Länder unternommen haben, und 
es ist klar, dass sie die benötigten Geldmittel nicht in 
bar m it sich geschleppt haben können. Es ist uns nicht 
überliefert, auf welche Weise H e ro d o t  (um 450 v. Chr.) 
verfuhr, doch müssen w ir vermuten, dass er eine A rt 
von K r e d i t b r i e f e n ,  ausgestellt auf den Namen griechi
scher Kaufleute des Auslandes, mit sich führte; denn es 
ist bemerkenswert, dass er seine Reisen im grossen und 
ganzen nur bis zu derjenigen Zone (Gegend des 
Schwarzen Meeres, Babylonien, Aegypten) ausdehnte, die 
zu äusserst von griechischen Kaufleuten besiedelt war. 
Diese Kaufleute des Auslandes standen ohnehin in stän
diger Gegenrechnung mit den heimischen Geschäftsleuten, 
und es war nicht schwer, bei solchen geschäftlichen Ver
rechnungen auch die aus Kreditbriefen herrührenden 
p r i v a t e n  Zahlungen zu verrechnen. Der Grieche war 
schon im Altertume der geborene Händler und Kauf
mann; wohin auch immer er zu Schiffe gelangen konnte, 
da legte er Faktoreien und Handelsniederlassungen an, 
nicht nur an allen Küsten des Mittelmeeres, sondern 
auch an nordischen Gestaden, an den Ufern des Schwarzen 
Meeres, an den Ufern des N il und Euphrat. Ein leb
hafter Schiffsverkehr vermittelte die geschäftlichen Be
ziehungen und ermöglichte einen verhältnismässig raschen 
A u s g le i c h  der Zahlungen in Form von Rechnung  und 
Gegenrechnung .

Aus dem Gesagten geht hervor, dass ein Athener, 
der nach Alexandrien reisen wollte, bei einem Kaufmann 
in Athen eine bestimmte Summe einzahlen konnte, m it 
der Bedingung, dass er (der Einzahler) bei einem be
stimmten Kaufmann in Alexandrien Beträge bis zur Höhe 
der eingezahlten Summe erheben durfte (Kreditbrief). Ein 
weiterer Schritt war der, dass ein Privatmann A in 
Athen bei einem Kaufmann daselbst einen bestimmten 
Betrag einzahlte, damit ebendieser Betrag durch einen 
alexandrinischen Kaufmann an den Privatmann B in 
Alexandrien ausbezaht werde (Giro). Auf diese Weise 
wurden die Kaufleute von selber zu Bankhaltern, wie 
denn auch vielfach eine scharfe Scheidung zwischen 
Kaufmann und Bankhalter nicht bestanden haben mag; 
mindestens in Sachen des Giro-Fernverkehrs w ird eine 
solche Scheidung nicht durchweg vorhanden gewesen sein.

Die Bedeutung des griechisch-römischen Bankver
kehrs für das Wirtschaftsleben der Griechen und Römer 
lässt sich nach zwei Richtungen hin feststellen. Zu
nächst übte er, wie sich das von selber versteht, einen 
befruchtenden Einfluss auf den Umlauf des Privatkapitals 
aus; sodann aber lehrte er die alten V ölker den Wert
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der B u c h f ü h r u n g  kennen. Das Wirtschaften mit 
fremden Kapitalien beim Verwahr- und Darlehnsgeschäfte 
sowie die Ein- und Auszahlungen beim Girogeschäfte 
machten es für die Banken notwendig, neben den für 
die täglichen Ein- und Ausgaben bestimmten K a s s e n 
ta g e b ü c h e r n  für jede Geschäftsart bzw. für jeden Kunden 
getrennte K o n t e n  zu führen und innerhalb bestimmter 
Zeitabschnitte Absch lüsse  zu fertigen und A b rec hnu n 
gen aufzustellen. Daraus entsprang für die damalige 
Kulturwelt der weitere Vorteil, dass diese Buchführung 
auch bei P r i v a t l e u t e n  Eingang fand: der Kapitalist, 
der mit den Banken zu tun hatte, führte seine Gegen
konten, daneben aber auch besondere Kontobücher für 
die verschiedenen Zweige seiner eigenen geschäftlichen 
Tätigkeit; ebenso verfuhr der Grundbesitzer, insbesondere 
der Grossgrundbesitzer: die verschiedenen Kontobücher 
lieferten ihm jederzeit den nötigen Nachweis über die 
Fortschritte der einzelnen Zweige seiner landwirtschaft
lichen Produktion.

Die im vorstehenden in allgemeinen Zügen ge
schilderten Verhältnisse des antiken Bankwesens stützen 
sich auf die nicht sehr zahlreichen, meist kurz gehaltenen, 
gelegentlichen Bemerkungen alter Schriftsteller. Andere 
Quellen besitzen w ir nicht.

Ganz anders ist der Einblick, den w ir in den Bank
verkehr des alten A e g y p t e n  tun dürfen. In Aegypten 
werden jetzt seit Jahrzehnten grosse Mengen alter U r
kunden (Papyri) aus dem Wüstensande hervorgeholt, die 
uns deutlicher, als ein Schriftsteller vermöchte, das da
malige Leben vor Augen führen; hier sehn w ir die 
Originalschriftstucke vor uns, die man in der Bank an
fertigte, die Kassenbücher, die Kontobücher, die Zahlungs
anweisungen der Kunden, w ir sehn die Handschriften 
der Bureaubeamten und die Prüfungsvermerke der Kassen
revisoren, die Anweisungsformeln der Bankprokuristen 
und die Quittungen der Zahlungsempfänger. Die ägyp
tischen Bankverhältnisse erwecken auch deshalb unser 
besonderes Interesse, weil der dortige Zahlungsverkehr 
durch die eigenartigen politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Landes in besonders starker Weise be
einflusst und gefördert wurde, und weil die ägyptischen 
Verwaltungsgrundsätze, die auch im Bankwesen ihren 
Ausdruck fanden, zu einem erheblichen Teile hinüber- 
wanderten nach Born; und da w ir heute auf den Schultern 
Borns stehen, so finden w ir zu unserer Ueberraschung, 
dass unser heutiges Kassenwesen und unsere heutige 
Buchführung auffallend viel Aehnlichkeiten aufweist mit 
dem Kassenwesen und der Buchführung des alten 
Aegyptens, wie sie uns in den Papyrusurkunden vor 
Augen treten.

Aegypten war von Hause aus kein Stadtstaat, sondern 
ein S ta a t  in  heu t i gem  Sinne, eingeteilt in Gaue, die 
alle nach einheitlichen Gesichtspunkten von der Zentral
stelle, dem Könige, regiert wurden. Diese Begierungs- 
form blieb auch bestehen, als Alexander der Grosse das 
Perserreich zertrümmerte und einer seiner Generale, Pto- 
lemäus, sich zum Könige von Aegypten aufgeschwungen 
hatte (um 300 v. Chr.). Die Ptolemäerkönige herrschten 
sodann im Lande, bis das Land unter Augustus dem 
römischen Weltreiche einverleibt wurde (30 v. Chr.). 
Auch von da ab blieb Aegypten ein einheitliches Staats
gebilde. Die Einheitlichkeit der Staatsform bildete 
naturgemäss für die Entfaltung von Handel und Verkehr 
eine ganz andere Grundlage, als die gegenseitigen Be
ziehungen der Stadtstaaten ausserhalb Aegyptens; und 
als die Börner darauf ausgingen, dem bunt zusammenge
setzten Körper ihres Weltreiches grössere Einheitlichkeit 
zu geben, mussten sich ihre Blicke von selber auf 
Aegypten richten. Daher rührt der Einfluss Aegyptens 
auf den römischen Verwaltungsdienst.

Eine zweite Eigentümlichkeit Aegyptens bestand 
darin, dass es ein A c k e r b a u s t a a t  allerersten Banges 
war. Die ganze Staatsverwaltungsmaschine, von der 
Besidenz des Königs bis hinab zum geringsten Dorfe, 
war aufgebaut unter dem Gesichtspunkte des Ackerbaues. 
Kein Wunder also, dass auch Handel und Verkehr in 
erster Linie um den Ackerbau sich gruppierten. Daher 
rührt es, dass das ägyp t i sche  Bankw esen  zum Teile 
aus anderen Bedürfnissen heraus entsprangen ist und 
einen anderen Entwicklungsgang genommen hat, als das 
eingangs geschilderte griechisch-römische Bankwesen.

Das Wechselgeschäft finden w ir selbstverständlich 
auch bei den ägyptischen Banken; dagegen haben w ir 
bisher von einem Dopositengeschäfte, Darlehensgeschäfte 
ödes gar von einem Auktionsgeschäfte, wie in Born, keine 
Spur gefunden. Dafür aber hat sich das G i roges c hä f t  
der ägyptischen Banken zu einer Höhe entwickelt, die 
selbst w ir  heute noch la n g e  n i c h t  e r re i c h t  haben.

Um die Ursachen dieses Entwicklungsganges zu ver
stehen, müssen w ir auf die ägyptischen Ackerbauverhält
nisse zurückgreifen. Das ackerbaufähige Land war teils 
in den Händen des Königs oder der Priesterschaften, teils 
in den Händen von Grossgrandbesitzern und Kleinbauern. 
Königsacker und Priesteracker wurden gewöhnlich ver
pachtet, meistens in kleineren Stücken an Kleinpächter. 
Die Zahl aller dieser grossen und kleinen Grundbesitzer 
und Pächter in Dörfern und Städten war so gross und 
die Mengen der jährlich erzeugten Ackerfrucht (haupt
sächlich Korn) so erheblich, dass seit alten Zeiten — so
bald es irgend anging — mit G e tr e ide  statt mit Geld 
gezahlt wurde. In der Kegel sind Naturalzahlungen statt 
Geldzahlungen ein Zeichen gering entwickelten Verkehrs
lebens der Völker, ein Zeichen des Tiefstandes ihrer Kultur. 
In Aegypten ist das aber nicht der Fall. In  Aegypten 
hat die landbaueudc Bevölkerung nicht nur in vorchrist
licher, sondern auch in nachchristlicher Zeit trotz Hoch
standes der Kultur mit Vorliebe in Korn bezahlt, nicht 
weil das Geldwesen unentwickelt war, sondern trotz hoch- 
entwickelten Geldwesens aus dem Grunde, weil nach 
Lage aller Verhältnisse die Kornzahlungen p r a k t i s c h e r  
waren. Aus diesem Grunde nahm sogar der Staat seine 
S te u e r n  in Korn entgegen. Der Landesherr bzw. der 
Staat waren eben Grosskaufmann in Getreide; sie 
brauchten Getreide, um es Uber See auszuführen, denn 
das Kornland Aegypten versorgte zahlreiche Städte des 
Mittelmeeres m it Getreide. Werden nun Steuern in 
Korn bezahlt, so braucht der Staat das Korn, das er für 
die Ausfuhr nötig hat, nicht erst zu kaufen; der Land
mann andererseits, dem das bare Geld oft knapp ist, 
braucht nicht erst sein Korn zu verkaufen, um Geld für 
die Steuern zu schaffen. Und wie die Landleute an den 
S taa t  in Korn zahlten, so beglichen sie auch ihre Zah
lungen u n t e r  sich in Korn.

In  jedem- Dorfe befand sich ein s t a a t l i c h e r  Ge
t r e id e s p e i c h e r  unter der Verwaltung staatlicher 
Speicherdirektoren. Dort wurden die Kornsteuern ent
gegengenommen, aufgehäuft, sodann nach Bedarf ver
frachtet nnd nach Alexandrien geschafft, von wo die Aus
fuhr in das Ausland geschah. Diese s taa t l i chen  G e
t re id e s p e ic h e r  sind in Aegypten der Ausgangspunkt 
fü r die E n t w i c k l u n g  des G i r o v e r k e h r s  geworden, 
weil der Staat dort nicht nur die Steuern von den Land
leuten entgegennahm, sondern ihnen auch gegen massige 
Gebühren gestattete, ihren gesamten E r n t e v o r r a t  an 
K o r n  ebendaselbst zu lagern.  Das tat der Staat nicht 
lediglich aus Menschenfreundlichkeit, sondern namentlich 
aus praktischen Gründen: mit der Landwirtschaft stieg 
und fiel die Blüte Aegyptens, daher war die Sicherung 
der Ernte, auch der privaten Ernte, nicht bloss eine 
Privatsache, sondern eine öffentliche Angelegenheit. Die
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dauerhaft gebauten Staatsspeicher schützten den Ernte
vorrat des Privatmannes vor Diebstahl und Feuer und vor 
sonstigem Schaden, und diese Sicherheit schützte den 
Landmann, der sein Korn dort lagerte, vor wirtschaft
lichem Nachteile.

So kam es also, dass die ägyptischen Landleute 
ihren Privatvorrat an Korn im Staatsspeicher verwahren 
lasseu konnten. Das waren P r i v a t g u t h a b e n  (De
pos i ten )  in Korn.  Daraus entwickelte sich sofort das 
K o r n  zahlungswesen im G i row ege ,  denn gerade die 
Kornzahlungen waren weit mehr als die Geldzahlungen 
dazu angetan, den Giroverkehr als Notwendigkeit er
kennen zu lassen. Wenn der Landmann A an den Land
mann B einen Scheffel Korn zu zahlen hat, so müsste 
eigentlich A diesen Scheffel auf den Kücken eines Esels 
legen und so dem B ins Haus bringen. Das wäre nicht 
nur umständlich und zeitraubend, sondern auch bei 
weiteren Entfernungen sehr kostspielig gewesen. Nichts 
ist da einfacher, als dass der Staatsspeicher, dessen Giro
kunden A und B sind, den Scheffel Korn vom Konto des 
A abschreibt und gleichzeitig dem Konto des B gut
schreibt. Dieses Zahlungsverfahren treffen w ir in den 
Papyrusurkunden so zahlreich an, dass es in allen Dörfern 
allgemein, selbst bei kleinen Landleuten, in Uebung ge
wesen sein muss; werden doch selbst die kleinsten Zah
lungen im Girowege beglichen, und nicht bloss im O r t s 
v e r k e h r ,  sondern auch im F e rnve rkeh re .

Ein Volk, das solchermassen an den giromässigen 
Ausgleich von Kornzahlungen gewöhnt ist, musste von 
vornherein die denkbar grösste Geneigtheit zeigen, auch 
den G e l d z a h lu n g s v e r k e h r  im G i r o w e g e  abzu
wickeln. Sonderbarerweise aber lassen die Papyri er
kennen, dass zurZei t  der P t o le m ä e r k ö  n ige  das Bank
wesen und damit das Geld-Girowesen in Aegypten wenig 
entwickelt war. Der Grund ist in der F i n a n z p o l i t i k  
der Ptolemäer zu suchen, die das B a n k w e s e n  als 
S ta a tsm ono po l  behandelten. Die Erlaubnis zur E r
richtung und zum Betriebe einer Bank wurde gegen Ent
gelt dem Meistbietenden erteilt, ausserdem wurde, um 
den Wettbewerb auszuschliessen, die Zahl der Banken 
auf ein sehr geringes Mass beschränkt. Für das Korn
wesen tra t die Fürsorge der Regierung sehr stark her
vor, für das Geldwesen hatte die Regierung kein näheres 
Interesse übrig. Es ist wohl möglich, dass diese Stellung
nahme in damaliger Zeit auch ausserhalb Aegyptens die 
allgemein übliche war, dass sie der allgemein herrschen
den finanzpolitischen Anschauung entsprach; jedenfalls 
aber stand sie m it den Bedürfnissen in Aegypten nicht 
im Einklänge.

Das zeigte sich, nachdem die Römer die Herrschaft 
Aegyptens angetreten hatten. Aus Gründen, die uns 
nicht näher bekannt sind, doch offenbar in dem Be
streben, dem Geldverkehre die ihm gebührende freie Bahn 
zu schaffen, hoben  die Römer  so fo r t  das B a n k 
m onopo l  auf. Wie eine Flut, die lange künstlich zu
rückgedämmt war, so ergiessen sich jetzt mit einem 
Schlage die Banken über das Land. In Arsinoe, der 
Hauptstadt des faijumischen Gaues, lassen sich sieben 
Banken gleichzeitig nachweisen, während w ir früher nur 
hin und wieder von einer Bank daselbst erfuhren. Diese 
grössere Zahl von Banken an demselben Orte hätte sich 
nicht behaupten können, wenn sie nicht unbedingt im Ver
kehrsbedürfnisse gelegen hätte. In Alexandrien, der 
Landeshauptstadt,war die Zahl noch erheblich grösser.

Alle diese Banken waren P r i v a t b a n k e n ,  d. h. sie 
wurden, wie jedes andere Privatgeschäft, von Privatleuten 
betrieben. Demgemäss ruhte auch der Geld-Giroverkehr 
in römischer Zeit vollständig in Privathand. Es liegt 
darin ein grosser Unterschied gegenüber dem Korn-Giro

verkehre; es ruhte der letztere auch in römischer Zeit 
in Staatshand.

Für die Dichtigkeit und die Bedeutung der Banken 
ist es bezeichnend, dass nicht bloss die Städte, sondern 
auch die grösseren D ö r f e r  Banken besassen. Wer in 
D orf oder Stadt nur einigermassen m it Kapitalien zu 
wirtschaften hatte, hinterlegte ein Guthaben bei einer 
Bank seines Ortes; und da alle Banken im Ortsverkehre 
und Fernverkehre Girozahlungen vermittelten, so kann 
man sich einen Begriff machen von dem Umfange des 
Geld-Giroverkehrs. Girozahlung war das Losungswort. 
Hatte man ein Kornguthaben, so zahlte man, falls irgend 
angängig, in Korn durch den Staatsspeicher; war diese 
Zahlweise untunlich, so zahlte man in Geld durch die 
Bank; in beiden Fälleif war Barkorn und Bargeld aus
geschaltet.

Die Bedeutung des ägyptischen Bankwesens liegt 
also im G i r o g e s c h ä f t ,  welches die übrigen Geschäfts
zweige (Wechselgeschäft u. dergl.) bei weitem überragt. 
Girozahlungen waren dem Volke so in Fleisch und 
Blut Ubergegangen, dass man dann, wenn die Zahlung 
nicht im Girowege, sondern aus dem Bestände des 
zahlenden Privatmanns erfolgte, einen besonderen Aus
druck anwandte : diä yj-iobi o'ixov, d. h. „von Hand 
zu Hand aus dem Geldkasten daheim“ . Dieser Aus
druck ist für solche Fälle gang und gäbe, er w ird fast 
niemals fortgelassen; er zeigt, wie sehr man dieses 
Zahlen im Nicht-Girowege gewissermassen als eine Aus
nahme empfand.

Ich habe oben darauf hingewiesen, dass das Geld- 
Girowesen völlig in den Händen der Privatbanken, also 
in Privathänden, ruhte. Nun ist es klar, dass auch 
die Staatsbehörden Geldzahlungen zu leisten und zu 
empfangen haben. Für solche Fälle sich ganz und gar 
abhängig zu machen von den Privatban Ken, hatte für 
den Staat seine Schattenseiten. Aus Gründen, die bei 
uns zur Schaffung der R e ic h s b a n k  führten, schuf der 
ägyptische Staat zur R öm er  ze i t  daher die S ta a ts 
bank.  In jeder Gauhauptstadt gab es nur eine einzige 
Staatsbank. Diese Staatsbanken wurden, wie die P rivat
banken, von Privatleuten geleitet und mit Privatmitteln 
betrieben, aber der Staat erteilte die Erlaubnis zum Be
triebe gegen ein Pachtgeld, also ähnlich, wie der ptole- 
mäische Staat mit allen Privatbanken verfuhr. Dafür 
genossen die römischen Staatsbanken besonderes An
sehen und besonderes geschäftliches Vertrauen; auch 
mögen sie gewisse Vorrechte gehabt haben, die uns 
nicht näher bekannt sind. Für den Staat bestand der 
Vorteil darin, dass die Staatsbanken alle staatlichen 
Zahlungen im G i ro w e g e  vermittelten. Man stelle sich 
vor, dass die Staatsbehörde in A rs inoe  (Hauptstadt des 
faijumischen Gaues) eine Zahlung an einen Privatmann 
in einem Dorfe dieses Gaues zu leisten hatte. In solchen 
Fällen gab die Staatskasse in  Arsinoe eine Zahlungs
anweisung an die Staatsbank ebendaselbst; diese Staats
bank schrieb den Betrag vom Guthaben des Staates ab, 
schrieb einen Scheck an eine Privatbank jenes Dorfes 
aus und rechnete mit dieser Privatbank ab. Das Ver
fahren hatte für den Staat den weiteren Vorteil, dass 
Zweigstellen der Staatskasse in den verschiedenen Orten 
des Gaues erspart wurden; es genügte eine einzige 
Staatskasse in der Gauhauptstadt, und die vielen Privat
banken in den übrigen Orten verrichteten (auf dem Um
wege Uber die Staatsbank) diejenigen Geschäfte, welche 
sonst von den Zweigstellen der Staatskasse hätten ver
richtet werden müssen. Auch noch andere Vorteile hatte 
diese Einrichtung, auf die hier nicht weiter eingegangen 
werden kann.

In  Aegypten liefen alle Fäden des Zivilverwaltungs- 
dienstes eines Gaues in der Hand eines einzigen Mannes
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zusammen; diese s t ra f fe  Z e n t r a l i s a t i o n  ermöglichte 
es, dass jeder Gau mit einer e in z ig e n  Staatskasse 
auskam, und dass alle staatlichen Zahlungen durch diese 
eine Staatskasse beglichen werden konnten. Bei uns 
heute hat jede Staatsbehörde, auch wenn davon ein 
Dutzend in einem Orte ansässig ist, seine eigene Kasse 
und seinen eigenen Geldschrank.

Zu jeder Girozahlung bedurfte es einer s c h r i f t 
l i chen  A n w e is u n g  des Guthabers, gerichtet an seine 
Bank. Formulare, wie heute, kannte man damals nicht; 
immerhin haben die Anweisungen eine ziemlich überein
stimmende Abfassungsform. Sonderbar erscheint es uns, 
dass man fast immer auch den G r u n d  der Zahlung an- 
ftihrte. Zu oberst steht der Name des Guthabers, dann 
folgt der Name des Bankhalters und der übliche Gruss, 
alsdann die eigentliche Anweisung, am Schlüsse das 
Datum. Also z. B. „Serapion an den Bankhalter 
Herodes. Gruss zuvor. Zahle von meinem Guthaben an 
Papion 100 Silberdrachmen, sage und schreibe 100 
Silberdrachmen, als Rückzahlung eines Dahrlehns, das er 
m ir gegeben hat. Jahr x des Kaisers N. N., am x. des 
Monats N.“  Die Anweisungen mussten untersiegelt sein.

Bisweilen kommen auch Giroanweisungen mit 
F r i s t a n g a b e  vor; alsdann war die Bank verpflichtet, 
genau an dem bezeichneten Tage die Zahlung zu be
wirken.

Wenn der Kunde A einer Bank eine Girozahlung 
an B leistete, so empfing A  von der Bank eine B e 
n a c h r i c h t i g u n g  (Girobankbescheinigung) darüber, dass 
der Auftrag bankseitig ausgefübrt worden sei. Ueber 
den Geldempfang erteilte B an die Bank Quittung, 
ausserdem erteilte B an A eine Quittung.

W ir finden unter den Papyri auch Schecks.  Sie 
waren genau so abgefasst wie die Giroanweisungen, 
wurden aber von A nicht an die Bank gesandt, sondern 
an B ausgehändigt. B begab sich damit zur Bank, 
quittierte am Fusse des Schecks Uber den Betrag und 
empfing sein Geld. Im Korn-Giroverkehr waren eben
falls Schecks üblich ; hier wissen wir, dass die Schecks 
i n n e r h a lb  des Auss te l lugsm onats  bei dem Staats
speicher eingelöst werden mussten. Es ist wahrschein
lich, dass diese Beschränkung auch im Geld-Giroverkehre 
für den Verkehr der Banken bestand, wie denn über
haupt der praktische Dienst bei den Banken eine grosse 
Uebereinstimmung mit demjenigen bei den Staatsspeichern 
aufweist.

Die Girozahlungen waren für das damalige W irt
schaftsleben noch aus einem anderen, ganz eigen
artigen Grunde geradezu unentbehrlich. Dieser Grund 
liegt anf dem Gebiete des Steuerwesens.  Wenn heute 
ein Berliner nach Breslau verzieht, so zahlt er eben 
seine Steuern fortab nicht mehr in Berlin, sondern in 
Breslau. Damals war das anders. Jedermann behielt 
für sich und seine Nachkommen die angestammte Orts
angehörigkeit und zahlte lediglich an seinem Heimats
orte die dort fälligen Steuern. Nun zogen die Leute 
damals gerade so hin und her, wie heute, und daraus 
erwuchsen für die Steuererhebung grosse Schwierigkeiten, 
die durch eine zweite antike Eigentümlichkeit noch er
höht wurden. Die Einziehung der Steuern (Geldsteuern 
wie Kornsteuern) besorgten in römischer Zeit nicht behörd
liche Steuerkassen, sondern l i t u r g i s c h e  Beamte. Zu der 
ein Jahr dauernden Liturgie wurden die Einwohner aus
gelost. Die Liturgie war eine Frone, die auf der Ein
wohnerschaft lastete. Wer zum Steuererheber aus
gelost war, musste a u f eigene Kos te n  das Amt fuhren 
und war ausserdem gesetzlich verpflichtet, etwaige Aus
fälle aus seinem eigenen Geldbeutel zu decken. Bekam 
er also von lässigen Zahlern kein Geld, so musste er 
selber für den Fehlbetrag aufkommen. Nun waren in

der behördlicherseits ihm überwiesenen Hebeliste auch 
alle diejenigen Steuerzahler aufgeführt, die auswärts 
wohnten. Wie sollte er da zu seinem Gelde kommen ? 
Da halfen die Banken, die allerwärts, auch in grösseren 
Dörfern, wie w ir sahen, vorhanden waren, mit ihrem 
F e r n - G i r  o v e r k e h r  e. Der Steuererheber in A sandte
an seinen Kollegen in B eine Liste mit denjenigen 
Steuerzahlern, die in B wohnten, aber in A zu steuern 
hatten. Der Steuererheber in B zog die Beträge ein 
und zahlte sie an die Bank in B mit dem Aufträge, sie 
an den Kollegen in A zu überweisen.

Nicht nur in Aegypten, sondern auch anderwärts 
bestand jene Eigenheit der Steuerpflichtigkeit. Jedes
mal nach Ablauf bestimmter Jahre wurde eine neue 
S t e u e r v e r a n la g u n g  vorgenommen, und zu diesem 
Zwecke musste jedermann in seinem Heimatsorte sich 
persönlich einfinden. Daher heisst es Evang. Lucae I I ,  
1 ö.: „es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 
von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschatzet 
würde ; und diese Schatzung- war die allererste, . . . . , 
und jedermann ging, dass er sich schätzen Hesse, ein 
j e g l i c h e r  in seine S tadt . “

Der Giro-Zahlungsverkehr der ägyptischen Privat
banken genoss eine so starke Wertschätzung und Ver
breitung bei der gesamten Bevölkerung, dass er die 
Ursache wurde für eine Erscheinung, die auf uns heute 
geradezu verblüffend w irk t: jede Privatbank war gleich
zeitig ein s ta a t l i c h  ane rkann te s  ö f fe n t l i c h e s  N o 
tar ia t .  Dieser neue Geschäftszweig der Banken bildete 
sich erst zu Beginn der Römerzeit heraus, nachdem die 
von den Ptolemäern herrührende Monopolisierung der 
Banken aufgehört hatte. Daneben blieben die aus 
älteren Zeiten herrührenden staatlichen Notare, welche 
Beamteneigenschaft besassen, bestehen. Eine Be
schränkung für die B a n k n o t a r i a t e  bestand insofern, 
als dieselben lediglich dann notarielle Schriftstücke auf
setzen durften, wenn in den Schriftstücken Zahlungen 
im G i row ege  vereinbart wurden, und wenn Zahler und 
Empfänger, oder einer von beiden, G i r o k u n d e n  der be
treffenden Bank waren. Freilich wusste man die letzt
genannte Bestimmung schlau zu umgehen: man verein
barte im Vertrage k ü n s t l i c h  eine Girozahlung von 
wenigen Groschen, um so berechtigt zu sein, zur Bank 
anstatt zum Staatsnotariate zu gehen.

Wie die Banken zu ihrer notariellen Tätigkeit 
kamen, ist leicht ersichtlich. Es wurde oben erwähnt, 
dass es üblich war, in Giroanweisungen den Grund  der 
Zahlung anzugeben. Die Folge davon war, dass auch 
die Bank in ihren an den Girozahier erteilten Be
scheinigungen Uber die Erledigung des Auftrages den 
Grund der Zahlung angab. Jede Bankbescheinigung 
bildete also für den Girozahler eine Bescheinigung über 
das W o f ü r  der Zahlung. In dem Bestreben, recht 
deutlich zu sein, erweiterte man gern die Angaben über 
das Wofür. Das geschah um so lieber, weil — wie 
wiederholt erwähnt -  allgemein auch die kleinsten 
Zahlungen im Girowege beglichen wurden und jeder 
Zahler auf den von ihm sorgfältig verwahrten Girobank- 
bescheiniguugen gern das Wofür der Zahlung recht 
deutlich vor sich zu sehen wünschte. Dazu kam, dass 
die Girokunden, wenn sie einmal auf der Bank an
wesend waren, ohnehin gern die Schreibhilfe der Bank
beamten für dies und das in Anspruch nahmen und 
daher auch darauf drangen, dass jenes Wofür in immer 
breiterer Form zum Ausdruck gebracht wurde. Damit 
erhielt die Girobankbescheinigung allmählich von selber 
einen Anflug von notarieller Urkundenform. Handelt es 
sich z. B. um ein Darlehn, so brauchte jetzt nur noch 
der Schuldner und der Gläubiger die, Urkunde zu vo ll
ziehen, und-der Vertrag war da. Der Druck der öffent-
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liehen Meinung war schliesslich so gross, dass die Staats- 
regierung sich veranlasst sah, die Banken als Notariate 
anzuerkennen.

Als Notariate waren die Banken denselben gesetz
lichen Pflichten und Verwaltungsvorschriften unterworfen, 
wie die Staatsnotariate; auch mussten sie, gleich den 
StaatsDotariaten, die vorgeschriebenen Berichte und 
Uebersichten für die Aufsichtsbehörden liefern.

Das ägyptische Bankwesen, von dem ich hier nur 
in allgemeinen Umrissen*) ein B ild entwerfen konnte, 
war weit v o l k s t ü m l i c h e r  wie heute unser Bankwesen 
ist, namentlich durch die allgemeine Verbreitung des 
B a n k - G i r o w e s e n s  und des B a n k - N o ta r i a t s w e s e n s ;  
dafür aber hatte das ägyptische Bankwesen bei weitem 
nicht denjenigen Einfluss auf P o litik  und Staatsver
waltung, den das heutige Bankwesen austibt.

Diskont-Politik.
Von B ankier Georg Hermann Loewy, Ra witsch.

§ 12 des Bankgesetzes vom 14. März 1875 stellt 
der Reichsbank in erster Linie zur Aufgabe, den Geld
umlauf im gesamten Reichsgebiete zu regeln. Aus dieser 
Bestimmung leite ich im Gegensatz zu der von Herrn 
P I enge an dieser Stelle1) geäusserten Ansicht, dass die 
jüngsten Anregungen der Reichsbank, die er als „Ober
leitung des ganzenKreditwesens“ bezeichnet, einen „völligen 
Bruch m it dem alten Geiste des Gesetzes“  bedeuten, nicht 
nur die Berechtigung, sondern sogar die Verpflichtung 
der Reichsbank-Verwaltung her, a ll diejenigen E r
scheinungen, die mit dem Geldmärkte in Beziehungen 
stehen, die ihn beeinflussen oder von ihm beeinflusst 
werden, schärfstens zu beobachten und überall da, wo 
sie Missstände als vorliegend erachtet, soweit es in ihrer 
K raft steht, sie abzustellen zu versuchen. Es ist m. E. 
mit Freuden zu begrüssen, dass Herr v. L um m  durch 
seine Serie von Aufsätzen an dieser Stelle2), insbesondere 
den letzten: „Die Diskont-Politik unter dem Einflüsse der 
neuesten Entwicklung“ m it den Anschauungen, die in 
der Reichsbank-Verwaltung gegenwärtig herrschend sind, 
mit den Massnahmen, die man dort bereits in Angriff 
genommen hat und in Angriff zu nehmen beabsichtigt, 
uns ausführlich bekannt gemacht und sie in den M ittel
punkt der Diskussion gestellt hat.

Die Legende, dass in Deutschland eine gefährliche 
Ueberproduktion in Wechseln seit Jahren herrscht und 
dauernd zunimmt, ist so oft wiederholt worden, dass sie 
in immer weiteren Kreisen leider Glauben findet und 
nicht zum Ansehen der deutschen Volkswirtschaft be
sonders im Auslande beiträgt, wo sie von unseren Gegnern 
ausgeschlachtet w ird ; scheinbar findet diese Legende 
durch die Statistik ihre Bestätigung. Nach der letzten 
grossen statistischen Publikation der Reichsbank3) betrug 
der durchschnittliche Wechselumlauf in Deutschland 1895 
3903 Millionen M., das ist pro Kopf  der damals 52 M il
lionen Köpfe zählenden Bevölkerung 75,06 M., im Jahre 
1910 7838 Millionen M., das ist pro Kopf der 64,55 M il
lionen zählenden Bevölkerung 121,42 M., w ir finden also 
eine Zunahme pro Kopf der Bevölkerung um 61,76 pCt.

*) E ine genaue D ars te llung  un te r Zugrundelegung der 
P apyri gab ich im  B uche: G ir o w e s e n  im  g r ie c h is c h e n  
A e g y p te n ,  enthaltend K o rn g iro , Geldgiro,. G irobanknotariat, 
m it Einschluss des Archivwesens, Strassburg im  .Eisass 1910.

0  P le n g e :  „V o n  der D is k o n t-P o litik  zur Beherrschung 
des Geldmarktes“ . B ank-A rch iv  X I ,  14ff.

-) v. L u m m : „D is k o n t-P o lit ik “ . B ank-A rch iv  X I ,  9 ff.
8) Die Reich'sbank 1876— 1910. B e rlin  1912, Tabelle 63, 

pag. 161. |

Wenn w ir aber der Erscheinung etwas näher auf den 
Grund gehen, so muss zugegeben werden, dass für den 
Wechselumlauf in nennenswertem Massstabe nicht die 
Zunahme der Gesamtbevölkerung, sondern nur die Zu
nahme von Handel und Verkehr massgebend sein kann. 
Im  Jahre 1895 betrug die in Handel und Verkehr er
werbstätige Bevölkerung 2 338 511, im Jahre 1907, dem 
Jahre der letzten Berufszählung, 3 477 6264), demnach bei 
vorsichtiger Schätzung 1910 etwa 3 750 000. Also betrug 
der durchschnittliche Wechselumlauf pro Kopf der im 
Handel und Verkehr erwerbstätigen Bevölkerung 
im Jahre 1895 3 903 000 000 "

1910
2 338 511 

7 838 000 000
3 750 000

rund 1669,— M., 

» 2090,—  „

also die Zunahme nur 25,22 pCt. und nicht wie oben 
61,76 pCt. Setzten w ir aber den durchschnittlichen 
Wechselumlauf in Proportion zu den Handelsumsätzen, 
m. E. der am meisten berechtigten Relation, so ergäben 
sich recht günstige Verhältniszahlen; leider lässt sich 
ja  der Binnenhandel nicht statistisch erfassen; die uns 
bekannten Eisenbahn-Ausweis-Ziffern sowie andere Merk
male lassen wohl aber kaum mit Unrecht darauf 
schliessen, dass seine Entwickelung relativ nicht hinter 
der des Aussenhandels zurückgeblieben ist. Die Ziffern 
des deutschen Aussenhandels betragen im Spezialhandel5 *)

1895 Einfuhr 4120,7 Millionen M. 
Ausfuhr 3317,9 „  „

zusammen 7438,6 „  „

1910 Einfuhr 8934,1 Millionen M.
Ausfuhr 7474,7 „  „

zusammen 16408,8 „ „

Demnach sind die Aussenhandels-Ziffern in jenen 
Ib  Jahren um etwa 120 pCt., die Ziffern des durch
schnittlichen Wechselumlaufes nur um etwa 100 pCt., 
also keineswegs in erschreckender Proportion, sondern in 
niedrigerem Verhältnisse als die Aussenhandels-Ziffern 
gestiegen. Herr v. Lum m  weicht ja  wohl von diesem 
Standpunkte nicht allzu weit ab; auch er hält wohl die 
Zunahme des Wechselumlaufes „angesichts der ausser
ordentlichen Ausdehnung aller wirtschaftlichen Ver
hältnisse“ für nicht bedenklich. Für nicht unbedenklich 
hingegen erklärt er nicht mit Unrecht die A rt der Be
lastung der Reichsbank durch Wechselmaterial. Wenn 
Herr v. L um m  sich Gedanken darüber macht, dass die 
Beschaffung des nötigen Wechselmaterials für die 
Reichsbank in normalen und besonders geldflüssigen 
Zeiten schwieriger geworden ist, so glaube ich, dass der
artige Ueberlegungen gegenwärtig noch sehr wenig akut 
sind. Als Beweis dafür ist wohl nur nötig darauf hin
zuweisen, dass die höchste Wechselanlage, die die 
Reichsbank vor dem Jahre 1895 je  erreicht hat, 
721 565 000 M. (30. 6. 1893) betrug, während im Jahr
fünft 1906— 1910 die niedrigste Wechselanlage zur 
geldflüssigsten Zeit bei starker Spannung zwischen Bank- 
und Privat-Diskontsatz noch immer 723 045 000 M. (23. 
2. 1909) betrug'1) und im Jahre 1911 nicht unter 
831 362 000 M. (23. 2. 1911) herunterging. Um so be
rechtigter sind Herrn v. Lumms Klagen über das gigan-.

4) Statistisches Jahrbuch fü r  das Deutsche Reich. Heraus
gegeben vom  K a is e r! S tatistischen A m t. 32, Jahrgang. B e rlin  
1911, P uttkam m er &  M ühlbrecht, pag. 14*.

5) Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reiches. 32. Jahr
gang. B erlin  1911. pag. 54*.

°) D ie Reichsbank 1876— 1910. B e rlin  1912. Tabelle 47, 
pag. 124.
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tische Anschwellen der Anlagen zu den Quartalsterminen. 
Während bis 1895 die grösste Spannung zwischen nie
drigster und höchster Wechselanlage in einem Jahre 
nie 315 Millionen M. überstieg0), sehen w ir im Krisen
jahre 1907 eine Spannung von 631 896 000 M., die aber 
von den 791 382 000 bzw. 961 284 000 M. betragenden 
Spannungen der Jahre 1910 und 1911 noch weit Uber
troffen wird. Es ist klar, dass das kein gesunder Zu
stand ist, und dass die Reichsbank dem nicht mit ver
schränkten Armen zusehen darf, zumal wenn man erwägt, 
dass jene Erscheinung offensichtlich die Tendenz zu 
steigen zeigt. Dass diese enormen Anforderungen, die 
zu den Quartalsterminen in den letzten Jahren an die 
Reichsbank gestellt werden, in der Hauptsache von den 
Grossbanken7) stammen, ist notorisch, und es ist daher 
durchaus nicht unberechtigt, wenn Herr v. Lum m  sich 
vornehmlich an diese mit seinen Anregungen und 
Wünschen richtet. Diese Wünsche sind, um sie kurz 
zusammenzufassen: einerseits sollen die Grossbanken auf 
die Verstärkung ihrer Bar-Reserven hinarbeiten, anderer
seits in der Erteilung ihrer Kredite sowohl hinsichtlich 
der A rt der Kredite als auch hinsichtlich ihrer Bedingungen 
sich weniger entgegenkommend zeigen. Wenn w ir uns 
zuerst dem letzten Teil dieser Wünsche zuwenden, so 
muss zweifellos und ohne Einschränkung erklärt werden, 
dass die Unterbietung der Zinssätze, die Sucht, mehr 
oder minder geeigneten Firmen Kredite zu lächerlich 
billigen Zinsbedingungen geradezu aufzudrängen, wie sie 
trotz der dankenswerten Gegenbestrebungen der Reichs
bank-Verwaltung von manchen angesehensten Banken und 
besonders deren Depositen-Kassen-Vorstehern auch heute 
noch — Beweise bin ich in der Lage, aus meiner Praxis 
in ausgiebigem Masse zu erbringen —• erfolgt, sowohl 
volkswirtschaftlich schädlich als auch dem Ansehen des 
Bank-Gewerbes nicht förderlich ist. Ebenso bedauerlich 
ist die übermässige Förderung der Börsen-Spekulation, 
obwohl w ir nicht gut annehmen können, dass, wie Herr 
v. L u m m  meint, tatsächlich eine 90prozentige Beleihung 
von Industrie-Aktien durch Grossbanken direkt erfolgt. 
Hingegen geschieht das wohl von anderen Berliner 
Firmen, die neuerdings in verstärktem Masse die Provinz 
durch ihre zur Börsenspekulation verleitenden Reisenden8) 
besuchen lassen, und die Grossbanken unterstützen — aller
dings m. E. gutgläubig und unbewusst — »diese nicht 
erwünschten Geschäftstätigkeiten durch Hergabe von 
Reportgeld. Uebrigens möchten w ir bei dieser Gelegen
heit nicht zu erwähnen unterlassen, dass auch manche 
Grossbanken indirekt zur Börsenspekulation animieren, 
indem sie die Erteilung von volkswirtschaftlich auch 
nach ihrer eigenen Ansicht durchaus berechtigten Diskont
krediten von Effektenumsätzen, d. h. wenn es auch 
nicht offen zugegeben wird, von Börsenspekulation ab
hängig machen. Nicht zustimmen können w ir Herrn 
v. L u m m  in dem Wunsche, dass die Banken ihre Geld
m ittel für neue Unternehmungen in geringerem Masse 
zur Verfügung stellen. Nach den bisherigen Erfahrungen 
dürfen w ir zu den deutschen Bankkreisen unbedingt das 
Vertrauen haben, dass sie Gesundes von Ungesundem,

7) Ofr. J. R ie s s e r ,  Die deutschen Grossbanken und ihre 
K onzen tra tion . 4. Auflage. Jena (G ustav F is c h e r )  1912, pag. 
143 ff. Z w a r is t die von R ie s s e r  hervorgehobene Fest
ste llung, dass die Grossbanken an den Term inen zum grössten 
Te ile  in  ih re r E igenschaft als V e rm ittle r der K red itbedürfn isse 
von  Handel und Ind us trie  m it A nfo rderungen an die Reichs
bank herantreten, unzw e ife lha ft r ic h tig ; fü r  den Status der 
Reichsbank aber is t es ganz g le ichgü ltig , zu welchen Zwecken 
die ih r  von den Grossbanken an den Term inen entzogenen 
B a rm itte l verw endet werden.

8) Ob diese T ä tig ke it zudem n ich t nach § 56 a, Abs. 2,
der G ewerbeordnung verboten und nach § 148 strafbar ist, is t
m. E. auch zu erwägen.

soweit menschliche Voraussicht das zulässt, im grossen 
und ganzen richtig scheiden und müssen stolz bekennen, 
dass ihre Beteiligungen bei Neugründungen von Unter
nehmungen aller A rt sehr viel zur Blüte der deutschen 
Volkswirtschaft beigetragen haben. Ebenso darf die 
Unterstützung von Handel, Industrie und Landwirtschaft 
mit Kredit seitens der Banken und besonders der ihre 
Klientel durch genaueste Kenntnis der lokalen Verhält
nisse am richtigsten beurteilenden Privatbankiers in 
keiner Weise durch Massnahmen der Reichsbank gehindert 
werden, sondern verdient nur Förderung, selbstverständlich 
in berechtigten Grenzen.

Herrn v. Lum m s Wunsch nach Verstärkung der 
Bar-Reserven der Grossbanken hat auf den ersten B lick  
viel Bestechendes für sich. Wenn w ir aber näher Z u 
sehen, so hätte seine an sich nicht unerwünschte Erfüllung 
auf die Verbesserung des Status der Reichsbank an den 
Quartalsterminen kaum einen Einfluss. W ir müssen 
darin Herrn Dr. N. E. W e i l l s 9) an dieser Stelle geäusserten 
Ansichten, dass eine Verstärkung der Bar-Reserven bzw. 
Giro-Guthaben mit dem von der Reichsbank erstrebten 
Zwecke nichts zu tun hat, sondern nur eine Translokation 
innerhalb des Geldmarktes bedeuten würde, b'eistimmen. 
Die Anspannung der Reichsbank an den Quartalsterminen, 
soweit sie unerwünscht ist, ist in der Hauptsache einer
seits auf die unbefriedigenden Zahlungsgewohnheiten des 
deutschen Publikums, andererseits auf den im Vergleiche 
zu den dauernd wachsenden Wirtschaftsverhältnissen zu 
geringen deutschen Goldvorrat zurückzuführen. Nach 
beiden Richtungen energisch tätig zu sein, muss das 
Bestreben der Reichsbank sein, wobei sie allseitig, in 
erster Linie von den Reichs-, Staats- und Kommu’nal- 
Behörden Unterstützung bedarf. Die Reichsbank wird 
dabei aus ihrer bis vor kurzem geübten Zurückhaltung 
immer mehr herausgehen müssen. Die seit Juni 1911 einge
tretene Verteuerung der Lombard-Darlehen über die Quartals
termine ist ein durchaus geeigneter Anfang zur Abwehr 
übermässiger Anforderungen zu den Terminen10); keines
wegs ist diese Massnahme jedoch genügend, da sie über
wiegend nur dazu geführt hat, dass an Stelle der Lombard
entnahmen der Wechsel-Diskont-Kredit in übermässigem 
Masse zu den Terminen in Anspruch genommen wird. 
Um das zu verhindern, muss auch seitens der Reichsbank 
die Diskontierung kurzfristiger Wechsel vor den Quartals
terminen erschwert werden. Die zur sogenannten Stempel- 
Vereinigung geeinigte Berliner haute banque ist der 
Reichsbank bereits vor Uber einem Jahre vorausgegangen, 
indem sie unter dem 15. Juni 1911 durch Z irku lar neben 
anderen Krediterschwerungen für die Quartalsschlüsse 
wörtlich dekretierte: „Bei Wechseldiskontierungen, welche 
innerhalb der Zeit vom 15. Tage des letzten Quartals
monats ab bis einschliesslich dem ersten Werktage des 
neuen Quartals stattfinden, werden alle Wechsel, welche 
nicht länger als einen Monat laufen und deren Verfall- ' 
tag nach dem Quartalsultimo liegt, zum Reichsbankdiskont 
mit einer Diskontierungs-Provision von */a °/0O, unabhängig 
davon, ob das Gegengeschäft provisionsfrei oder provisions- 
pflichtig ist, berechnet werden.“  Die Reichsbank könnte 
sich dieser Massnahme unbedenklich anschliessen und 
dadurch wohl manche Aenderung der Zahlungstermine 
herbeifuhren. Bei ihren auf Aenderung der Zahlungs
termine gerichteten Bestrebungen könnte sie vielfache 
Förderung durch die Reichs- und Staatsbehörden erfahren,

9) Bankier Dr. N. E. W e i l l :  „Reichsbank und K re d it
banken“ . B ank-A rch iv  X I, 15, pag. 238.

,0) V ie lle ich t ist es gestatte t, darauf hinzuweisen, dass ich 
bereits im  Jahre 1910 an dieser Stelle fü r  eine Erschw erung der 
Entnahm e von Lom bard-Darlehen eingetreten b in ; cfr. meine 
A rb e it: „D e r Zinsfuss im  Lom bardverkehr der Reichsbank“ . 
B an k-A rch iv  X , 4, pag. 61 ff.
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die ohne irgend welche Interessenschädigung leicht einen 
grossen Teil ihrer Zahlungen von den Quartalsletzten 
auf andere Tage verlegen könnten.

Aber „Der ganze Geld- und Kreditverkehr der 
modernen Volkswirtschaft ruht in letzter Linie auf dem 
Metallgelde, vor allem dem Golde. Auf diesem Fundamente 
erhebt sich das mächtige Kreditgebäude, das unauf
haltsam in die Höhe wächst.“  Diesen Satz v. Lumms 
kann man wörtlich unterschreiben, und sowohl die Reichs
bank wie die Reichs- und Staatsbehörden müssen ihn 
dauernd im Gedächtnis behalten und ihn zur Richtschnur 
für ihre Massnahmen machen. Gold aus dem inneren 
Verkehr und aus dem Auslande herauszuziehen und zu 
halten, ist die vornehmste und wichtigste Aufgabe der 
Reichsbank; sie zu erfüllen, darf kein Mittel unversucht 
bleiben. Die staatlichen Bestrebungen, auf das Publikum 
aufklärend zu wirken, es zur Einrichtung von Bankkonten 
und zur Gewöhnung an den Scheck- und Giroverkehr 
zu veranlassen, um dadurch die unwirtschaftliche Benutzung 
des Goldes zu Zahlungszwecken zu vermindern und es 
in die Tresors der Reichsbank zu bringen, sind gewiss 
dankenswert, aber es darf nicht sozusagen zum Ausgleich 
des einen Pferdes vor dem Wagen eines hinter den 
Wagen gespannt werden. Die Massnahmen zur Aus
breitung des Scheckverkehrs sind durch Annahme der
jenigen Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Juli 1909 
wegen Aenderung des Reichs-Stempel-Gesetzes, die uns 
den Scheckstempel bescheerten, paralysiert worden. Es 
klingt fast unglaublich, dass man, während man angeblich 
bestrebt ist, den Bedarf an baren Umlaufsmitteln ein
zuschränken, eines der vornehmsten Hilfsmittel, dieses 
Ziel zu erreichen, mit einer neuen Steuer belegt. Hier 
g ilt es fü r die Reichsbank, all ihren Einfluss auf die 
Reichsregierung aufzubieten, sie zu veranlassen, dem 
Reichstage die baldige Beseitigung des Scheckstempels 
vorzuschlagen. Etwas Aehnlicbes, Unbegreifliches zeigt 
sich beim Postscheckverkehr, der angeblich nicht aus fiska
lischen Gründen, sondern in erster Linie, um ebenfalls den 
Bedarf au barem Umlaufsgelde einzuschränken, eingeführt 
worden ist. Wer aber durch starke Benutzung seines Post
scheckkontos zur Vermehrung der bargeldlosen Zahlungen 
beitragen w ill, w ird dadurch bestraft, dass für mehr als 
600 Buchungen auf einem Konto eine Zuschlagsgebiihr 
von 7 Pf. pro Buchung erhoben wird, eine Massnahme, 
die während ihrer mehrjährigen Existenz noch von nie
mandem gebilligt, trotzdem aber noch immer nicht ab
geschafft worden ist. Die Reichsbank hebt bei jeder 
Gelegenheit mit berechtigtem Stolze hervor, was sie durch 
ihre unbestritten grossartigen Giroeinrichtungen vermittels 
ihres 500 Niederlassungen umfassenden Filialnetzes für 
die Ausbreitung der bargeldlosen Zahlungsweise getan 
hat. Trotzdem aber achtet die Reichsbankverwaltung 
bei der Einrichtung neuer Niederlassungen weniger 
auf die ihr in § 12 des Bankgesetzes in erster Linie 
gestellte Aufgabe, den Geldumlauf im gesamten 
Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen 
zu erleichtern, als auf den voraussichtlichen finan
ziellen Ertrag der neuen Nebenstellen. Es g ilt zu 
erwägen, ob es nicht empfehlenswert wäre, dass die 
Reichsbank auch in Orten sich niederlässt, wo eine in 
Mark und Pfennigen durch Zinsgewinne zu erwartende 
Rentabilität nicht garantiert wird, wo sie aber volks
wirtschaftlich nützliche, dem Bankgesetze entsprechende 
Aufgaben erfüllen kann. , Dass die volkswirtschaftliche 
Nützlichkeit einer Reichsbankniederlassung nicht immer 
an Orte, wo erhebliche Zinsgewinne zu erlangen sind, 
gebunden ist, w ird  durch die Reichsbankstelle Wiesbaden 
trefflich bewiesen, die im Jahre 1911 mit einer durch
schnittlichen Platzwechselanlage von 429000 M.—  keine 
andere selbständige Reichsbankanstalt hatte eine durch

schnittliche Anlage in Platzwechseln unter 1 Million M. 
zu verzeichnen — und einem Gewinn an Platzwechseln 
von 18655,02 M. den weitaus niedrigsten, hingegen im 
Giroverkehr mit 168 Kontoinhabern, einem Umsätze von 
421992616,16 M. auf der Soll- und 421022940,47 M. 
auf der Habenseite, sowie mit einem Giroguthaben- 
Bestande von 2263641,87 M. am 1. Januar 1911‘ und von 
3233317,56 M. am 31. Dezember 1911 einen sehr respek
tablen Rang einnimmt. Betrachten w ir demgegenüber 
die entsprechenden Zahlen der Reichsbankstelle Memel, 
so sehen wir, dass sie im Jahre 1911 an Platzwechseln 
allein einen Gewinn von 101321,17 M. erbracht und 
darin eine Durchschnittsanlage von 2 349000 M. gehabt 
hat, hingegen im Giro-Verkehr nicht mehr als 47 Konto
inhaber, den geringen Umsatz von 86712813.57 M. auf 
der Soll- und 86 704092,37 M. auf der Habenseite, sowie 
den fast unglaublich niedrigen Bestand von 246197,44 M. 
am 1. Januar 1911 und von 254918,64 M. am 
31. Dezember 1911 gehabt hat. Die Frage zu beant
worten, ob dieReichsbaukstelle in Wiesbaden oder diejenige 
in Memel trotz des erheblich höheren ziffernmässigen 
Gewinnes der letzteren volkswirtschaftlich heilsamere 
Funktionen geübt hat, w ird nach dem Vorstehenden wohl 
niemandem schwer fallen. Ob die Reichsbank zur Aus
breitung ihres Giroverkehrs auch dazu schreiten solle, 
ihn durch Ermässigung des Mindestguthabens von 
1000 M. auf 500 M. in geeigneten Fällen Firmen 
kleineren Umfanges zugänglich zu machen und den Aus
zahlungsverkehr an Nichtkontoinhaber mehr zu pflegen, 
ist m. E. ebenfalls zu erwägen.

Die erstrebenswerteste und wichtigste Stärkung einer 
Notenbank aber besteht in dem Heranziehen von Gold aus 
dem Auslande und in der Verhinderung des Abzuges von 
Gold nach dem Auslande. Es muss durchaus anerkannt 
werden, dass die Reichsbank in den letzten Jahren so
wohl durch Gewährung zinsfreier Vorschüsse auf Gold
importe wie durch geschickte Devisenpolitik sich 
grosse und nicht erfolglose Mühe gegeben hat, ihren 
Goldbestand zu stärken, bzw. seine Schwächung zu ver
hindern. Umgekehrt aber kann man sich nicht verhehlen, 
dass diese Erfolge angesichts des gewaltigen Wachstums 
unserer Volkswirtschaft nicht genügen. „Bei Beurteilung 
der Massnahmen, die auf die Stärkung der Barmittel 
der Reichsbank durch Heranziehung von Gold aus dem 
Auslande oder Milderung des Goldabflusses hinzielen, 
w ird man sich freilich hüten müssen, ihre Wirksamkeit 
zu überschätzen. Die internationalen Goldströmungen 
bilden das letzte Mittel zum Ausgleich der jeweiligen 
Zahlungsbilanz. Diese kann durch die Politik  der Noten
banken vorübergehend in günstigem Sinne beeinflusst 
werden; auf die Dauer ist dazu aber selbst die mäch
tigste Notenbank nicht imstande. Die Regulierung des 
Verhältnisses zwischen Barvorrat und täglich fälligen 
Verbindlichkeiten w ird in der Hauptsache immer durch 
die Diskontpolitik erfolgen müssen“ ” ). In  der letzteren 
Richtung hat die Reichsbankverwaltung nicht immer 
energisch gehandelt. Die Diskontschraube anzusetzen, 
hat man öfters versäumt, wo es nötig gewesen wäre; 
Diskontherabsetzungen sind öfters erfolgt, ohne dass 
sie voll gerechtfertigt waren. Aus den statistischen Pub
likationen der Reichsbank11 12 *) geht hervor, dass Erhöhungen 
des Diskontes seit 1896 wegen Gold-Abflusses oder zu 
dessen Verhinderung nur dreimal, aus diesem Grunde 
im Verein mit anderen fünfmal erfolgt sind; ob nicht 
öfter Diskonterhöhungen nicht nur um Goldabflüsse zu

11) v. L u m m . D ie S te llung  der Notenbanken in  der
heutigen V o lksw irtscha ft. B e rlin  1909. J. Gfuttentag, G. m. 
b. H ., und B an k-A rch iv  V I I I ,  16, pag. 250 ff.

,2) D ie Reiohsbank 1876— 1910. B e rlin  1912. Tabelle 84,. 
pag. 222.
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verhindern, sondern auch um Goldzuflüsse zu erreichen, nötig 
gewesen wären, auch ohne dass die Kurse der ausländischen 
Wechsel schon eine beunruhigende Höhe zeigten, bedarf 
eingehender Prüfung, wenn man aus der Vergangenheit für 
die Zukunft lernen w ill. Es ist notorisch, dass die Proportion 
der Diskonthöhe zur Deckung der Verbindlichkeiten der 
Reichsbank sich zu ungunsten des letzteren stark ver
schoben hat. Nachdem Herr P lenge  erst vor kurzem an 
dieser Stelle13) ausführlich darüber gesprochen hat, er
übrigt es sich für mich, näher darauf einzugehen. Nur 
einen unserer hervorragendsten Kenner der Materie 
möchte ich m ir erlauben, hier zu zitieren, der aus anderen 
Gründen zwar, aber zu demselben Resultate der Not
wendigkeit und Berechtigung energischer Diskont- 
Erhöhung zum Zwecke der Stärkung der Reichsbank 
gelangt11). „Es bleibt also nur die ultima ratio energi
scher Diskont-Erhöhungen. Gewiss legen die hohen 
Diskontsätze der gesamten Volkswirtschaft Opfer auf, 
aber diese Opfer trägt die Volkswirtschaft in ihrem 
allereigensten Interesse, sie sind der Preis, der für die 
Erhaltung der Fundamente des Geld- und Kreditverkehrs 
gezahlt werden muss, und sie wirken als der heilsame 
Zügel, der den vorwärts stürmenden Unternehmungsgeist 
innerhalb der durch die verfügbaren Mittel gezogenen 
Schranken hält.“ Das sind Worte, deren Gültigkeit 
heute nach Jahren ebenso unverändert ist, wie zu der Zeit 
als sie geschrieben wurden, Worte, die beherzigt werden 
müssen. Wie die Reichsbankverwaltung Anspruch darauf 
hat, in a ll ihren Massnahmen zur Kräftigung und Festi
gung ihres trotz kleiner Schwächen und Fehler vorbild
lichen und trefflichen Organismus allgemeinste Unter
stützung zu finden, so hat die deutsche Volkswirtschaft 
auch die Berechtigung, zu verlangen, dass nicht aus 
irgendwelcher noch so gut gemeinter Rücksichtnahme 
das beste Instrument zum Schutze der deutschen Wäh
rung „der wirksamste Regulator der Auf- und Abwärts
bewegungen der wirtschaftlichen Konjunkturen“ nicht 
voll in Tätigkeit gesetzt wird. Mit der verbreiteten 
Meinung muss aufgeräumt werden, dass hoher Zinsfuss 
ein Unglück sei und ihm möglichst entgegengearbeitet 
werden müsse. Es ist ein alter deutscher Nationalfehler, 
alles Ausländische gut und schön zu finden; wie dieser 
Fehler in vieler Hinsicht zurückgegangen ist, so muss er 
auch hinsichtlich der Beurteilung des Zinsfusses weichen. 
Durchaus nicht zu beneiden ist Frankreich um seinen 
billigen Zins, auf den in Deutschland bei jeder Gelegen
heit hingewiesen wird, denn er ist auf Sterilität der 
Volkswirtschaft, auf Stagnation der Bevölkerung, auf 
mangelnden Unternehmungsgeist zurückzuführen. Ein 
französischer Nationalökonom, den man wegen seiner 
exakten Forscbungsmethode noch heute nach einem Jahr
hundert schätzt, war es, der die für Deutschland heute 
zutreffende und bemerkenswerte These aufstellt* 15): „Si 
l'on compare les symptômes d’un peuple croissant à ceux 
d’un peuple qui décroit on voit quils sont diamétralement 
opposés. Chez la nation croissante . . .  La population 
augmente. L ’argent est rare, sa rente a beaucoup de 
valeur . . . Chez une nation décroissante, au contraire 
. . . La population diminue. L ’argent est abondant.“

,3) B an k-A rch iv  X I, 15, pag. 243 ff.
“ ) W irk l.  L e g .-R a t Prof. D r. K a r l  H e l f f e r ic h ,  Bank- 

A rch iv  V I, 6, pag. 67.
i5) N ic o la s  F r a n ç o is  C a n a rd . Principes d’Économ ie 

P o litique. Ouvrage couronné par l ’in s t itu t  national. Paris 
1801. F. B u is s o n , pag. 97.

/

Gerichtliche Entscheidungen.

I. Handelsrecht.
Zu §§ 292, 179 219, HGB., 17 KO.

1. D i e  A k t i e n z e i c h n u n g  i s t  k e i n  z w e i 
s e i t i g e r  V e r t r a g  ; § 17 K O .  f i n d e t  d a h e r  
a u f  s i e  n i c h t  A n w e n d u n g .

2. I s t  d e r  A k t i e n z e i c h n e r  i n  K o n k u r s  g e 
f a l l e n ,  s o  k a n n  d a s  K a d u z i e r u n g s v e r 
f a h r e n  e i n g e l e i t e t  w e r d e n ;  d i e  g e 
z e i c h n e t e  E i n l a g e  k a n n  a b e r  a u c h  z u r  
K o n k u r s m a s s e  a n g e m e l d e t  w e r d e n .

3. I s t  e i n e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  i n  K o n 
k u r s  g e r a t e n ,  b e i  d e r  n o c h  n i c h t  s ä m t 
l i c h e  A k t i e n  v o l l ' e i n g e z a h l t  s i n d ,  s o  
k ö n n e n  d i e  n o c h  a u s s t e h e n d e n  B e 
t r ä g e  n u r  i n s o w e i t  e i n g e f o r d e r t  w e r 
d e n ,  a l s  d i e  S c h u l d e n  o h n e  s i e  n i c h t  
g e d e c k t  w e r d e n  k ö n n e n .

4. S o f e r n  n i c h t  d i e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
b e s c h l o s s e n  h a t ,  N a m e n s a k t i e n  f ü r d i e  
e i n g e z a h l t e n  T e i l b e t r ä g e  a u s z u g e b e n ,  
k a n n  d e r  A k t i o n ä r  d i e  A u s s t e l l u n g  
v o n  A k t i e n  a u f  d e n  N a m e - n  v o r  v o l l 
s t ä n d i g e  r  E  i n  z a h  l u n  g n i c h t  v e r l a n g e n .

U r te i l des R G . I .  Z iv .-S en. vom  3. A p r i l  1912 I  178. 11*).
A m  21. M ärz 1906 beschloss die G enera lversam m lung der 

A ktiengese llscha ft H . die E rhöhung  ihres G rund kap ita ls  um  
100 000 M . Das neue K a p ita l so llte  in  100 N am ensaktien  zu 
je  1000 M . e inge te ilt und die A k tie n  zum  K urse von llO p C t .  
ausgegeben werden. N achdem  die A k tie n  gezeichnet waren, 
wobe i sich die Z .-A ktiengese llscha ft m it  45 A k tie n  be te ilig te , 
w u rde  am  13. M ärz 1907 die du rchge füh rte  E rhöhung  in  das 
H andelsreg ister eingetragen. In  der Folge w urde über das 
Verm ögen be ider Gesellschaften das K on kursve rfa h re n  e r
ö ffne t. Im  K onkurse der Z. m eldete der klagende K o n ku rs 
ve rw a lte r von H . — wie dies nach H G B . § 284 Abs. 3,
§ 195 Abs. 3 m ög lich  war, is t  n ic h t a u fg e k lä rt — die vo lle  
Zeichnungssumme von 49 500 M . an, deren Fests te llung  er im  
vorliegenden Prozesse begehrt.

Dass die H .-A .-G ., deren G ru n d k a p ita l e rhöh t wurde, 
sich im  K onkurse  be finde t, s teh t der F orde rung  n ic h t e n t
gegen. D ie  versprochenen E inzah lungen müssen auch zur 
Konkursm asse der A k tiengese llscha ft ge le istet werden. D er 
B eklag te  h a t e ingewandt, die Schulden der G esellschaft 
könn ten  auch ohne die geforderten E in lagen gedeckt werden. 
Das w ar an sich schlüssig; denn da__die Gesellschaft du rch  
den K on ku rs  au fge löst w u rde  (H G B . § 292 N r. 3), m ith in  
p ro d u k tiv e  Zwecke n ich t, w e ite r verfo lgen konnte, b ra u c h te ^  
die Gesellschafter n u r insow e it noch zu le isten, als es du rch  
den Zweck der A bw icke lun g  der Gesellschaft geboten w ar. 
D ie  E inrede sche ite rt aber an der ta tsäch lichen Festste llung 
des B eru fungsrich te rs, dass die B e fried igung der Gesellschafts - 
g läub iger v ie l m ehr noch als die K lagsum m e e rfo rd e rt.

Grössere Schw ie rigke iten  be re ite t die Frage, ob fü r  den 
erhobenen A nsp ruch  auch der K on ku rs  der A k tio n ä r in , der 
Gesellschaft, belanglos is t. D e r B eklag te be s tre ite t das m it  
dem  H inw e is  darau f, dass er die A k tie n u rku n d e n  v e rla n g t 
und der K lä g e r deren Herausgabe verw e igert h a t. Indes 
H G B . § 179 Abs. 4, wonach Nam ensaktien , sofern n u r  die 
gezahlten Te ilbe träge in  den U rkunden  zum  A usd ruck  ge
langen, v o r der vo llen  Le is tung  der E inzah lungen ausgegeben 
werden dürfen, g ib t n u r  den Aktiengesellschaften, n ic h t aber 
den A k tio n ä re n  ein R echt. Gesellschaften, die, w ie die V er- 
sicherungsvereine, ih r  in  N am ensaktien zerlegtes G ru n d ka p ita l 
zum  grössten T e il als G arantie fonds behandeln, an dessen 
E in fo rde rung  regelmässig n ic h t gedacht w ird , sollen der N o t
w e nd igke it überhoben werden, sich m it  der Ausgabe von 
Interim sschem en zu begnügen. Ob von  der h ie rin  liegenden 
V ergünstigung Gebrauch gem acht w ird , is t Sache der G eneral
versam m lung. H a t die Versam m lung, w ie h ier, einen da h in 
gehenden Beschluss n ic h t gefasst, so kann der einzelne A k tio n ä r 
da ran  n ich ts  ändern. Es kann  m ith in  auch n ic h t ve rlan g t 
werden, dass gegen Zah lung der blossen K onkursd iv idende  
die A k tie  ausgehändigt w ird . Dies lässt sich auch n ic h t be

*) Mitgeteilt von Herrn Justizrat Dr. Veit S i m o n ,  Berlin.
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gründen aus B G B . § 273 Abs. 1, w e il es be i der W eigerung 
des B eklagten, die A k tie n  v o ll einzuzahlen, an der V oraus
setzung des § 273, einem fä lligen  A nspruch des Schuldners, 
gebrich t. N ic h t e rled ig t aber du rch  das Gesagte is t der A n g riff, 
dass ein zweiseitiger V e rtra g  vorliege, k ra f t  dessen K O . § 17 
P la tz  greifen müsse. D ie A ktienze ichnung , behaup te t die R e
v is ion , sei ein Versprechen gegen G egenleistung; der Zeichner 
übernehm e die E in la geve rp flich tung  gegen die Zusage der 
G ewährung von A k tion ä rre ch ten . Seien zu r Z e it der K o n k u rs 
e rö ffnung über das Verm ögen des A k tio n ä rs  weder die A k tie n  
gdie fertcm och. die. E in lagen gezahlt, so hänge die E rfü llu n g  
des Vertrages vom  W ille n  des K on kursve rw a lte rs  ab. Lehne 
er, w ie h ier, die V o llza h lu ng  ab, so sei die Aktiengesellschaft 
da rau f angewiesen, nach K O . § 26 Schadenersatz wegen N ic h t
e rfü llu n g  zu verlangen. In  der T a t h a tte  der Senat in  der 
E ntsche idung B d. 2 S. 264, indem  er sich dam als noch dem 
R O H G . B d . 19 S. 233, B d. 25 S. 292 anschloss, die A k t ie n 
zeichnung fü r  einen gegenseitigen V e rtra g  e rk lä rt. A be r diese 
Anschauung w ird  von der re ichsgerich tlichen Rechtsprechung, 
auch der des I.  Z iv ilsenats, schon längst n ic h t m ehr ge te ilt. 
In  einer Reihe von U rte ile n  is t dargelegt, dass die A k t ie n 
rechte m it  der A ktiengese llscha ft selber, m it  ih re r E in tra gu ng  
in  das Handelsreg ister — oder im  Fa lle  der K ap ita lse rhöhung 
m it  der E in tra g u n g  der e rfo lg ten E rhöhung — entstehen (vgl. 
z. B . B d. 31 S. 21, B d. 34 S. 115, B d . 41 S. 13, B d. 52 S. 423, 
B d. 55 S. 67). ln  dem A ugenb lick , in  dem die Gesellschaft 
oder die K ap ita lse rhöhung ins Leben t r i t t ,  is t die V e rp flic h 
tu n g  zu r Gewährung der A k tien rech te  k ra f t  Gesetzes e rfü llt .  
D ie A k tien u rku nd en , au f die die A k tio n ä re  a lle rd ings ein 
R ech t haben, dienen n u r zu r L e g itim a tio n . S ieht m an von 
de r V o llza h lu ng  als Bedingung dieses Rechts au f die U rku nd e  
ab, so w ird  im  übrigen seine G rundlage n ic h t du rch  die A k t ie n 
zeichnung oder A ktienübernahm e, sondern du rch  die A k t io n ä r
eigenschaft geb ilde t. Das du rch  das Rechtsgeschäft h e rvo r
gerufene R ech tsverhä ltn is  is t in  W a h rh e it der G rund ; man 
fo rd e rt die A k tie , w e il m an A k tio n ä r  is t, n ic h t w e il m an das 
Versprechen erha lten  ha t, A k t io n ä r  werden zu dürfen. D ie 
M einung, dass h iernach der § 17 K O . ausscheiden muss, w ird  
auch von  den m eisten S ch rifts te lle rn  ve rtre ten . W enn in  
neuester Z e it B r a n d  K om m e n ta r.zum  H G B . § 218 A nm . 5, 
z u r R ech tfe rtigu ng  der Gegenansicht bem erkt, dass doch die 
A ktiengese llscha ft auch nach V erschaffung des M itg liedsrech ts 
v e rp flic h te t b leibe, dem A k tio n ä r  die jedesmalige D iv idende 
zu gewähren und ih n  zum  M its tim m e n  in  den G eneralver
sam m lungen zuzulassen, so sch läg t dies n ic h t du rch. Was 
h ie r entgegengehalten w ird , sind E inzelrechte, die in  dem 
A k tio n ä rre c h t als Ganzem en tha lten  sind. Ih re  ta tsäch liche 
V e rw irk lic h u n g  kann, w ie an anderen Um ständen, so auch 
am  W ide rs tand  der Organe der A ktiengese llscha ft scheitern. 
R e ch tlich  bedarf es aber ke iner Gewährung seitens der A k t ie n 

gesellschaft, um  diese Rechte zu r E n ts tehung gelangen zu 
lassen.

Zu p rü fen  b le ib t h iernach n u r .noch der le tz te  E inw and , 
-dass der K lä ge r nach H G B . § 219 habe verfah ren  müssen. 
In  dieser Beziehung s teh t der R evis ion die A u to r itä t  
J a e g e r  s (K om m e nta r zu r K O . § 17 A nm . 5) zu r Seite, der 
die vorgängige K aduz ie rung  v o r  A nm e ldung  einer F orde rung 
im  K on ku rs  des A k tio n ä rs  fü r  unum gäng lich  no tw end ig  an- 
S ieht. Daraus, dass die A ktiengese llscha ft weder be re ch tig t 
noch v e rp flic h te t is t, die A k t ie  gegen die  K onku rsd iv idende  
auszuhändigen, fo lg t der Satz J a e g e r  s n ic h t. I s t  der A n 
spruch au f die E in lage eine F orde rung aus e inse itigem  R echts
ve rh ä ltn is , so kann  er auch im  K on ku rs  des A k tio n ä rs  ge ltend 
gem acht werden. Ob die A ktiengese llscha ft den säumigen 
A k t io n ä r  seines A nte ilsrechtes fü r  ve rlu s tig  e rk lä ren  w ill,  um  
die A k t ie  anderw e it zu verw erten , oder ob sie es ih m  belässt 
und die gewöhnlichen S ch ritte  zu r B e itre ibung  ih re r F orde rung  
e rg re ift, is t  im  allgem einen ih rem  Belieben anhe im geste llt. 
H ä tte  be im  K o n ku rs  des A k tio n ä rs  etwas anderes ge lten sollen, 
so h ä tte  dies b e s tim m t werden müssen. K a n n  es doch auch fü r  
d ie  Konkursm asse des A k tio n ä rs  u n te r U m ständen, z. B . 
wenn die A k tie n  über dem Ausgabekurs stehen, von Bedeutung 
werden, wenn sie sich du rch  fre iw illig e  V o llza h lu ng  (vg l. K O . 
§ 6) das A k tie n re c h t erha lten  kann. F re ilic h  w ird  die W a h l 
der Aktiengese llscha ft, wenn der A k tio n ä r  im  K on ku rs  is t, 
in  der Regel zugunsten der K aduz ie rung  ge tro ffen  werden. 
Dass aber auch die Gesellschaftsinteressen eine A nm e ldung  
de r E in lage fo rderung  ratsam  erscheinen lassen können, ze ig t 
gerade der vorliegende F a ll.  S ind die A k tie n  w ertlos, so w ird  
der G esellschaft daran gelegen sein, die m it  der K aduz ie rung  
verbundenen W e itlä u fig ke ite n  und Kosten zu verm eiden.

D ie Abw eisung der K lage is t also ge rech tfe rtig t.

II. Scheckwesen.
Zu §§ 13, 14, 15, 29 Scheckgesetz.

1. D e r  W i d e r r u f  e i n e s  v o r d a t i e r t e n  
S c h e c k s  i s t  n i c h t  a l l e i n  i n n e r h a l b  d e r  
l O t ä g i g e n  F r i s t  n a c h  d e r  A u s s t e l l u n g ,  
s o n d e r n  a u c h  i n n e r h a l b  d e r  Z e i t  v o n  
d e r  w i r k l i c h e n  A u s s t e l l u n g  b i s  z u m  
n o m i n e l l e n A u s s t e l l u n g s t a g e  u n w i r k 
s a m .

2. N i m m t  d e r  I n h a b e r  e i n e s  V e r r e c h 
n u n g s s c h e c k s  g e g e n  d e n  A u s s t e l l e r  
R ü c k g r i f f ,  s o  k a n n  e r  B a r z a h l u n g  v e r 
l a n g e n .

U r te i l des Hanseatischen Oberlandesgerichts I I .  Z iv.-Sen. 
vom  4. M a i 1911, Rechtsprechung der Oberlandesgerichte 
X X I V  S. 214.

Statistischer Teil.

Die Reichsbank im Monat Juli 1912. *)

1. Der Metallbestand. 3. Der Barvorrat.*)

M o n a t
Ausweistage

6. | 15- j  23. | 31. 
M e ta llvo rra t in  M ark

M o n a t
Ausweistage

6. | 15. | 23. | 31. 
B a rvo rra t in  M ark

Juh  1912 
Jun i 1912 
J u li 1911

1 230 044 000
1 264 138 000 
1 153 203 000

1 281 954 000 
1 305 468 000 
1 196 830 000

1 329 368 000 
1 338 821 000 
1 235 912 000

1 v71 469 000 
1 227 686 000
1 178 136 000

J u li 1912 
Jun i 1912 
J u li 1911

1 301 681 000 ¡1 362 035 000 
1 332 006 00011 383 841 000 
1 232 519 000 |1 287 374 000

1 419 478 000
1 425 234 000 
1 334 368 000

1 322 518 000 
1 273 213 000
1 246 362 000

2. Der Goldbestand. 4. Der Notenumlauf.

M o n a t
Ausweis tage

6. | 15. | 23. | 81. 
G o ldvorra t in  M ark

M o n a t
Ausweistage

6. | 15. | 23. | 31. 
N otenum lauf in  M ark

J u li 1912 
Ju n i 1912 
J u li 1911

903 504 000
916 898 000 
842 826 000

942 880 000 
954 824 000 
883 999 000

979 087 000 
982 201 000 
917 190 000

927 802 000 
887 971 000
867 755 000

Ju n i 1912 
M ai 1912 
Jun i 1911

1 912 348 000 1 740 025 000 
1 594 389 000 1 554 022 000 
1 788 269 000 1 632 786 000

1 644 264 000 
1549 770 000 
1 554 030 000

1 742 699 000
2 087 651 000
1646 916 000

*) Die höchsten und niedrigsten Ziffern der einzelnen Bestände in  jedem Monat sind durch fetten Druck hervorgehoben.
2) Als Barvorrat g ilt  gemäss § 9 des Bankgesetzes vom 14. März 1875 der in  den Kassen der Reichsbank befindliche Betrag an kursfähigem deutschen 

Gelde, an Reichs-Kassenscheinen, an Noten anderer deutscher Banken und an Gold in  Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 M. berechnet.
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5. Die Metalldeckung des! Notenumlaufs.

M o n a t
Ausweistage

7. I 15. I 23. I 31. 
M e ta llvo rra t in  °/o des Notenum laufs

J u li 1912 64,63 73,67 80,85 72,96
Jun i 1912 79,29 84,01 86,39 58,81
J u li 1911 64,49 73 30 79,53 71,54

6. Die Golddeckung des Notenumlaufs.
Ausweistage

M o n a t 7. 15. 23. 31.
Goldbestand in °/0 des Notenum laufs

J u li 1912 47,25 64,19 59,55 53,24
Jun i 1912 57,51 61,44 63,38 42,53
J u li 1911 47,13 5.414 59,02 52.69

7. Die Bardeckung des Notenumlaufs.

M o n a t
Ausweistage

7. | 15. | 23. | 31.
B arvo rra t in  °/0 des Notenum laufs

J u li 1912 68,07 78,28 86,33 75,89
J u n i 1912 83,54 89,05 91,96 60,99
J u li 1911 68,92 78,85 85,87 75,68

8. Höchste und niedrigste Deckung des Notenumlaufs.

M o n a t
Höchster Stand

derMetall-l der Gold- | der Bar
deckung

°/o | °/o 1 °/o

Niec
derMetall-

°/o

[rigster t  
der Gold
deckung 

0/10

Itand
der Bar-

°/n
J u li 1912 
Jun i 1912 
Ju li 1911

80,85
86,39
79,53

59,55
63,38
59,02

86,33
91,96
85,87

64,63
58,81
64,49

47,25
42,53
47,13

68,07
60,99
68,92

9. Steuerfreier und steuerpflichtiger Notenumlauf.3)

M o n a t

Ausweistage
6- I 15. | 23. | 31.

Höhe des steuerfreien (-)-) bezw. steuerp flich
tigen  (■—) Notenum laufs

M ark in  M ark
Ju li
Jun i
J u li

1912
1912
1911

— 60 676 000 
+ 287  617 000
— 5 750 000

+  172 010 000 
+379 819 000 
+204 588 000

in  M ark
+325 214 000 
+ 425  464 000 
+ 330  338 000

in  M ark
+ 129  919 000 
—  64 438 000 
+  149 446 000

10. Fremde Gelder.4)

M o n a t

J u li
Jun i
J u li

1912
1912
1911

Ausweistage
6- | 15. | 23. | 31.

B etrag der  fremden Gelder in  M ark
665 066 000
680 357 000
682 777 000

703 222 000 
755 891 000 
678 426 000

743 916 000 I 641 889 000 
793122 000 690 272 000
699 023 000 561 761 000

Die Metalldeckung der sämtlichen täglich fälligen Verbind
lichkeiten.5)

M o n a t
Ausweistage

6- I _ 15. I 23. I 31.
M e ta llvo rra t in  °/0 der säm tlichen täg lich  fä lligen 

V  erb ind lichkeiten
Ju li 1912 48,14 52,47
Jun i 1912 55,57 56,52 57,14
J u li 1911 46,67 51,78 54,85

53,32
44,19
63,34

12. Die Golddeckung der sämtlichen täglich fälligen Verbind
lichkeiten.

M o n a t

J u li 1912 
Jun i 1912 
J u li 1911

Ausweistage
6. | 15. | 23. | 31.

Goldbestand in  °/o der säm tlichen täg lich  fä lligen  
V  erb indlichkeiten

35,19 38,59 41,00 38,91
40,31 41,34 41,92 31,97
34,11 38,25 40,71 39,29

13. Die Bardeckung der sämtlichen täglich fälligen Verbind
lichkeiten.

M o n a t

J u li 1912 
J u n i 1912 
J u li 1911

Ausweistage
6. J 15. | 23. | 31.

B a rvo rra t in  °/0 der säm tlichen täg lich  fä lligen  
V  erb ind lichkeiten

50,70 55,75 59,44
58,56 59,91 60,83
49,88 55.70 59,22

55,46
45,83
56,43

14. Höchste und niedrigste Deckung der sämtlichen täglich 
fälligen Verbindlichkeiten.

M o n a t

J u li 1912 
Jun i 1912 
J u li 1911

Höchster Stand 
lic r ll f't a! 1 der Gold-| der Bar

deckung
° /o  I ° /o

55,66
57,14
54,85

41,00
41,92
40,71

59,44
60,83
59,22

N iedrigs te r Stand 
derMetall-| der Gold-| der Bar

deckung
7»___ °/o____ J7o_

48,14
44,19
46,67

35,19
31,97
34.11

50,70
45,83
49,88

M o n a t

15. Die Wechsel- und Scheckanlage.

6. I
Ausweistage

15. I 23. 31.

J u li 1912 1 256 849 000 1 088 211 000 11 020 325 000
Jun i 1912 991 738 000 979 657 0001 981 313 000
J u li 1911 1 163 239 000 1010 838 00 )| 936 568 000

1 058 923 000 
1 463 396 000

951 045 000

16. Die Lombardanlage.

M o n a t

J u li
Jun i
J u li

Ausweistage 
15. I 23. 31.

1912 65 130 000 72 873 000 I 57 Ö51 000
1912 74 060 000 78 212 000 61 076 000
1911 55 458 000 56 482 000 1 46 454 000

99 486 000 
116 937 000 
85 038 000

M o n a t

17. Die Effektenanlage. *)

6.
Ausw eistage 

16. I 23. 31.

J u li 1912 74 082 000 I 53 938 000 29 961 000
Jun i 1912 2 233 000 2 271 000 5 635 000
J u li 1911 82 053 000 41 960 000 21 860 000

20 016000 
68 498 000 
2 496 000

19. Der Diskontsatz.

M o n a t
Durchs
Bank

diskont
%

chn ittl.
P riva t
diskont

%

Höc
Bank

diskont
o,* 0

is te r
Privat
diskont0/

N iedrigster 
Bank- ! P riva t

diskont ! diskont
°/o ! °/o

J u l i  1912 . . 
J u n i 1912 . . 
J u l i  1911 . .

4 +
4,66
4,00

3,37
4,16
2,46

4 ’ /z
5.00
4.00

4 V» 
43/s 
3 ' la

4 • 
4 V»
4,00

37s
4,00
2 */.

18. Die Zusammensetzung der Anlagen’ ) der Reichsbank.

M o n a t

in
Wechseln
«.Schecks

6.

in
Lombard
darlehen

in
Effekten

Es

in
Wechseln
u.Schecks

A
15.

be trägt i

in
Lombard
darlehen

u s w e i

n °/0 dei  
die Ai

in
Effekten

s t a g e

gesamt
ilage

in
Wechseln
u.Schecks

23.
en Anlage

in
Lombard
darlehen

n

in
Effekten

in
Wechseln
u.Schecks

31.

in
Lombard
darlehen

in
Effekten

J u li 1 9 1 2 ...................
Ju n i 1 9 1 2 ...................
J u li 1 9 1 1 ...................

90,03
92,86
89,43

4,66
6,93
4,26

5.31 
0,21
6.31

89,56
92,41
91,13

6,00
7,38
5,09

4,44
0,21
3,78

92,14
93,63
93,20

5,15
5,83
4,62

2,71
0,54
2,18

89,86
88,75
91,57

8,44
7,09
8,19

1,70
4,16
0,24

’ ) Seit dem 1. Januar 1911 hat sich das steuerfreie Notenkontingent der Reiehsbank auf 550 000 000 resp. 750 000 000 M. erhöht.
) »fremden Gelder entsprechen der Position „die sonstigen täglich fälligen Verbindlichkeiten“ des Bieichsbankausweises. Sie setzen sich in  

der Hauptsache zusammen aus den Giroguthaben (von Staatskassen und von Privaten), aus den Guthaben von Staatskassen auf besonderen Konten und 
aus den Depositengeldern.

5) Die sämtlichen täglich fälligen Verbindlichkeiten sind Noten nnd fremde Gelder. 
e) Die Effektenanlage enthält vornehmlich Reichsschatzscheine.
9 Als solche sind zusammengefasst worden: Die Anlagen in  Wechseln nnd Schecks, Lombardfordernngen und Effekten.


